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Fragen:

4 PRÜFUNGSFACH
Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Landschaftspflegerecht

4.1 Jagdrecht, Jagdausübungsrecht, Hege, Hegegemeinschaft

1 Mit welchem der aufgeführten Geräte darf die Jagd ausgeübt werden?

a) Tellereisen

b) Abzugseisen/ SchwanenhalsX

c) Betäubungs- (Narkose-) Gewehr 

2 Darf der Jäger in jedem Fall im Revier die Jagd ausüben?

a) Ja, in jedem Fall

b) Nur wenn niemand gefährdet wirdX

c) Bei der ausschließlichen Verwendung von Schrotwaffen 

3 Ein Jagdgast schießt ein Stück Schalenwild krank, das in den Hofraum eines Landwirtes flüchtet und dort 
verendet. Wem steht das Wildbret zu?

a) Dem Jagdgast

b) Der Jagdgenossenschaft

c) Dem Landwirt

d) Dem JagdausübungsberechtigtenX

4 In einem landwirtschaftlichen Anwesen haben sich im Wohngebäude Wildkaninchen eingenistet und stören die 
Nachtruhe erheblich. Nachts plündert der Fuchs den Hühnerstall und Steinmarder suchen den Hühnerstall heim. 
Welche Voraussetzungen muss der Inhaber des landwirtschaftlichen Anwesens (befriedeter Bezirk) erfüllen, 
damit von der unteren Jagdbehörde eine beschränkte Jagderlaubnis zum Fang der Tiere mit Fallen erteilt werden 
kann?

a) Falls der Antragsteller Jagdscheininhaber ist, wird die Sachkunde zur Fallenjagd als gegeben anerkannt.X

b) Als Nichtjagdscheininhaber muss er einen Fallensachkundenachweis erbringen.X

c) Die Bejagung der drei Wildarten ist nur dem Inhaber des umliegenden Jagdbezirks erlaubt.

d) Im befriedeten Bezirk ruht die Jagd, der Fang der drei Wildarten ist nicht zulässig. 

e) Keine. Das Fangen der drei Wildarten durch den Inhaber des befriedeten Bezirkes ist jederzeit zulässig.

5 Wann erwirbt der Jagdausübungsberechtigte Eigentum an einem Stück Wild?

a) wenn er es beschossen hat

b) wenn das Wild verendet ist

c) wenn er die tatsächliche Gewalt über das Wild erlangt oder es sich in der Falle gefangen hat X

6 Auf welche Tätigkeiten erstreckt sich die Jagdausübung?

a) Aufsuchen und Nachstellen von WildX

b) Erlegen und Fangen von WildX

c) Versorgen und Verwerten von Wild 

7 Was versteht man unter dem Begriff " Jagdrecht"  im Sinne des Bundesjagdgesetzes?

a) Das Recht, dem Wild nachzustellen.

b) Das Recht, Waffen zu führen.

c) Alle Vorschriften, die die Jagd betreffen.

d) Die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, zu 
hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. 

X
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8 Was ist eine Hegegemeinschaft?

a) Die Untergliederung einer Kreisjägervereinigung zur Durchführung der satzungsgemäßen Vereinsinteressen.

b) Der privatrechtliche Zusammenschluss der Jagdausübungsberechtigten mehrerer zusammenhängender Jagdbezirke 
zum Zwecke der Hege des Wildes.

X

c) Ein privatrechtlicher Verein zur Pflege des jagdlichen Brauchtums. 

9 Welches in seinem Jagdbezirk verendet aufgefundene Tier darf der Jagdausübungsberechtigte nicht in Besitz 
nehmen, um es z.B. präparieren zu lassen

a) Baummarder

b) Dachs

c) Fuchs

d) Siebenschläfer X

10 Als Jäger dürfen Sie an einen Präparator folgende von Ihnen erlegte bzw. tot aufgefundene Arten verkaufen

a) FeldhaseX

b) Schneehase

c) Gänsesäger

d) Kanadagans 

e) RingeltaubeX

11 Wem steht das Aneignungsrecht an einem überfahrenen Reh zu?

a) der Straßenbauverwaltung

b) stets dem Revierinhaber, in dessen Revier sich die Polizeistation befindet, bei der das Reh abgegeben wurde

c) dem Revierinhaber, durch dessen Revier die Straße führt, auf der das Reh überfahren wurdeX

d) dem Kraftfahrer, der durch den Unfall erheblichen Schaden erlitten hat 

e) dem Jagdaufseher des Reviers, durch das die Straße führt

12 Was darf der Jagdausübungsberechtigte sich aneignen, auch wenn er das Stück nicht der Forschung und Lehre 
zuführen will?

a) einen Maulwurf

b) ein Stück Fallwild einer ganzjährig geschonten WildartX

c) einen tot am Straßenrand liegenden Igel

d) eine tot im Revier aufgefundene Eule 

13 Wer darf sich Abwurfstangen aneignen?

a) Jedermann

b) Derjenige, der in dem betreffenden Jagdbezirk zur Jagdausübung berechtigt istX

c) Der Grundstückseigentümer

d) Derjenige, der in dem betreffenden Jagdbezirk einen Jagderlaubnisschein besitzt

14 Welche Voraussetzung muss vorliegen, damit das Sammeln von Abwurfstangen durch Dritte zulässig ist?

a) der Sammler muss hierzu eine schriftliche Erlaubnis des Revierinhabers habenX

b) der Sammler muss außer der schriftlichen Erlaubnis des Revierinhabers auch noch einen gültigen Jagdschein haben

c) der Sammler muss nur einen gültigen Jagdschein haben

d) der Sammler ist Mitarbeiter eines wildbiologischen Instituts 

e) der Sammler braucht die schriftliche Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde

15 Ein Beerensammler erschlägt im Verteidigungsnotstand einen Fuchs. Darf er sich den Fuchs aneignen?

a) ja

b) neinX

c) ja, aber nur, wenn der Fuchs eindeutig tollwutverdächtig ist

d) ja, aber nur, wenn er diesen Vorfall der Polizeibehörde anzeigt 

| 3 von 58LJV - Prüfungsfragen und Antworten / 4. PRÜFUNGSFACH / 17. Dezember 2007



www.landesjagdverband.de

LANDESJAGDVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
im Deutschen Jagdschutz-Verband - Anerkannter Naturschutzverband nach § 60 BNatSchG

16 Ein Beerensammler erschlägt im Wald im Verteidigungsnotstand einen Steinmarder. Darf er den Steinmarder 
behalten?

a) ja, weil es sich nicht um Schalenwild handelt

b) neinX

c) ja, weil der Marder zum "Jagdrecht des Kleinen Mannes" gehört

d) ja, aber nur wenn er diesen Vorfall der Polizeibehörde anzeigt 

17 Ein Bauer erschlägt in seinem an das Wohnhaus angrenzenden Garten im Verteidigungsnotstand einen Fuchs. 
Darf er den Fuchs behalten?

a) jaX

b) nein

c) ja, aber nur wenn der Fuchs eindeutig tollwutverdächtig ist

d) ja, aber nur wenn er diesen Vorfall der Polizeibehörde anzeigt

18 Wie muss die Hege nach § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes durchgeführt werden?

a) die Hege muss so durchgeführt werden, dass die Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen 
nachhaltig gesichert sind

b) die Hege muss so durchgeführt werden, dass die Erholung des Menschen in Natur und Landschaft nachhaltig 
gesichert ist

c) die Hege muss so durchgeführt werden, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschaden, möglichst vermieden werden

X

d) die Hege muss so durchgeführt werden, dass ein möglichst hoher Wildbestand gesichert ist

19 Ein Jagdausübungsberechtigter  beschießt im Beisein seines Jagdaufsehers ein Stück Wild. Es verendet im 
Nachbarrevier. Wer wird Eigentümer des Wildes?

a) der Jagdgast, sobald er es in Besitz genommen hat

b) der Jagdausübungsberechtigte des NachbarreviersX

c) der Jagdausübungsberechtigte des Reviers in dem das Stück beschossen wurde

d) der Jagdaufseher, wenn er in beiden Revieren jagdschutzberechtigt ist 

20 Welche Antworten sind richtig? Die Jagdausübung auf Wild erstreckt sich nach dem Gesetz auf das

a) Aufbrechen 

b) ErlegenX

c) AufsuchenX

d) NachstellenX

e) Zerwirken

21 Welche Aussage über das Jagdrecht ist falsch?

a) das Jagdrecht steht dem Eigentümer auf seinem Grund und Boden zu

b) das Jagdrecht kann als selbständiges dingliches Recht nicht begründet werden

c) auf Flächen, an denen kein Eigentum begründet ist, steht das Jagdrecht den Ländern zu

d) das Jagdrecht kann in Deutschland im Lizenzsystem ausgeübt werden X

22 Welche Aussage ist falsch?

a) das Recht zur Aneignung von Wild umfasst auch die ausschließliche Befugnis, krankes oder verendetes Wild, 
Fallwild und Abwurfstangen sowie Eier von Federwild sich anzueignen

b) die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen, Fangen und Zerwirken von WildX

c) die Hege muss so durchgeführt werden, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Nutzung möglichst vermieden werden

d) die Hege muss so durchgeführt werden, dass Wildschäden möglichst vermieden werden

| 4 von 58LJV - Prüfungsfragen und Antworten / 4. PRÜFUNGSFACH / 17. Dezember 2007



www.landesjagdverband.de

LANDESJAGDVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
im Deutschen Jagdschutz-Verband - Anerkannter Naturschutzverband nach § 60 BNatSchG

23 Dass bei der Ausübung der Jagd die allgemein anerkannten Grundsätze Deutscher Waidgerechtigkeit zu 
beachten sind,

a) ist ein Grundsatz des Bürgerlichen Rechts

b) ist nur eine Verfahrensvorschrift für die Disziplinarausschüsse der Jägervereinigungen 

c) ist Tradition, aber nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt

d) ist im Bundesjagdgesetz gesetzlich vorgeschriebenX

24 Der Führer eines Kraftfahrzeuges hat ein Stück Schalenwild angefahren und offensichtlich schwer verletzt. Er ist 
nach dem Landesjagdgesetz verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen. Bei welcher Stelle hat der Autofahrer 
dies anzuzeigen?

a) einem ihm bekannten Jäger aus der Nachbargemeinde

b) der Versicherung

c) dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft

d) der nächsten erreichbaren Polizeidienststelle X

25 Ein Fahrer der in Baden-Württemberg ein Stück Wild anfährt, ist verpflichtet, dies dem 
Jagdausübungsberechtigten, der Gemeindebehörde oder der Polizei zu melden. Dies gilt für

a) alles Wild

b) alles Hochwild

c) alles SchalenwildX

d) Haarwild 

26 Ein Jagdgast erlegt im Beisein des Jagdaufsehers ein Stück Wild. Wer wird wann Eigentümer des Wildes?

a) der Jagdgast, sobald der Jagdaufseher es in Besitz genommen hat 

b) der Jagdgast, sobald er es in Besitz genommen hat

c) der Jagdausübungsberechtigte, wenn er davon erfährt

d) der Jagdausübungsberechtigte, sobald der Jagdgast es in Besitz genommen hatX

4.2 Wild, Jagd- und Schonzeiten

27 Woraus ergeben sich die Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen?

a) Aus den Naturschutzgesetzen

b) Aus den Jagdgesetzen  - bzw. VerordnungenX

c) Aus der Verordnung über den Schutz von Wild (Bundeswildschutzverordnung)

d) Aus dem Washingtoner Artenschutzabkommen

28 Ein Jäger erlegt am 20. Dezember in der Notzeit ein Bockkitz beim Äsen unter Mastbäumen. Hat er gegen ein 
sachliches Verbot verstoßen?

a) Ja, weil das Wild an einer Fütterung erlegt wurde.

b) Nein, weil es sich nicht um eine künstliche Fütterung handelt.X

c) Ja, weil das Wild zur Notzeit bejagt wurde.

d) Ja, weil Bockkitze nur bis zum 15. Oktober bejagt werden dürfen.

29 Für welchen Elternteil gilt das Bejagungsverbot in der Brut- und Setzzeit?

a) Immer nur für den weiblichen Teil

b) Immer nur für den männlichen Teil �

c) Für beide, wenn der männliche Teil mit für die Aufzucht notwendig ist X

30 Welche Zeit kann allgemein als Brutzeit von Federwild gelten?

a) Februar - April

b) April - JuliX

c) August - September
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31 Im Rotwildgebiet kommt Ihnen bei der Ansitzjagd auf Schwarzwild Ende Mai ein Schmaltier. Dürfen Sie das 
Schmaltier erlegen?

a) Ja, weibliches Rotwild sowie Rotwildkälber dürfen im Rotwildgebiet auch außerhalb der Schonzeit erlegt werden.

b) Nein, Schmaltiere sind im Rotwildgebiet ganzjährig zu schonen.

c) Nein, im Rotwildgebiet dürfen Schmaltiere außerhalb der Jagdzeit nicht erlegt werden.X

32 Ein Jagdfreund lädt Sie zum Nachtansitz auf Sauen ein. Sein Revier grenzt an ein Rotwildgebiet. Zur Nachtzeit 
kommt Ihnen ein Alttier mit Kalb. Dürfen Sie das Kalb erlegen?

a) Nein, es ist verboten, zur Nachtzeit Schalenwild zu erlegen.

b) Ja, in Baden-Württemberg ist es erlaubt, weibliches Rotwild sowie Rotwildkälber zur Nachtzeit zu erlegen.

c) Nein, weibliches Rotwild und Rotwildkälber dürfen in Baden-Württemberg zur Nachtzeit nur im Rotwildgebiet erlegt 
werden.

X

d) Nein, außerhalb von einem Rotwildgebiet dürfen nur Kronenhirsche erlegt werden.

33 Beim Ansitz Außerhalb des Rotwildgebietes kommt Ihnen in der Dämmerung während der Jagdzeit, ein 
Rothirsch, den Sie als Eissprossenzehner ansprechen. Dürfen Sie den Hirsch erlegen?

a) Nein, Eissprossenzehner dürfen außerhalb von Rotwildgebieten nicht erlegt werden.

b) Nein, männliches Rotwild darf nur im Rotwildgebiet erlegt werden.

c) Ja, außerhalb von Rotwildgebieten dürfen in Baden-Württemberg alle Rothirsche außer Kronenhirsche erlegt werden.X

d) Nein, außerhalb von Rotwildgebieten dürfen in Baden-Württemberg nur weibliches Rotwild sowie Rotwildkälber erlegt 
werden.

34 Welches Wild darf ohne Genehmigung ausgesetzt werden?

a) Kaninchen

b) FasanX

c) Rebhuhn

d) Feldhase 

35 Welche Wildarten dürfen auch zur Bestandsstützung überhaupt nicht ausgewildert werden?

a) Rotwild

b) Damwild

c) Rehwild

d) Schwarzwild X

e) WildkaninchenX

36 Welches Schalenwild darf nicht ausgesetzt werden?

a) Rotwild

b) SchwarzwildX

c) Gamswild 

37 Eine Wildart wird in Baden-Württemberg mit Erlaubnis der Oberen Jagdbehörde ausgesetzt. Die Jagd auf diese 
Wildart darf erst ausgeübt werden nach Ablauf von

a) einem Monat

b) 3 Monaten

c) 6 MonatenX

d) einem Jahr 

38 Welche der folgenden Wildarten gehören nicht zum Hochwild?

a) Muffelwild

b) RehwildX

c) Auerwild

d) Fuchs X
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39 Welches Wild gehört zum Hochwild?

a) Alles Schalenwild

b) Alles Schalenwild und Auerwild 

c) Alles Schalenwild, außer Rehwild, ferner Auerwild, Stein- und SeeadlerX

d) Alles Schalenwild, Auerwild, Stein- und Seeadler

40 Ein Jagdgenosse teilt Ihnen im Mai mit, dass ein Fuchs seine freilaufenden Hühner holt. Sie sollen ihn erlegen. 
Was können Sie tun?

a) Da es sich um Wild handelt, das keine Schonzeit hat, darf ich den Fuchs erlegen.

b) Nichts, denn in der Setzzeit des Haarwildes wäre das Erlegen eine Straftat.X

c) Ich fange den Fuchs in einer Kastenfalle und setze ihn 10 km entfernt aus.

41 Es ist verboten

a) mit Schrot auf Flugwild zu schießen

b) zur Bejagung von Schwarzwild Flintenlaufgeschosse zu verwenden

c) auf Rehwild mit Büchsenpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 100 m (E100) mehr als 1000 Joule beträgt 

d) auf Muffelwild mit Büchsenpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 100 m (E100) weniger als 2000 Joule 
beträgt

X

e) Muffelwild zur Nachtzeit zu erlegenX

42 Welche Wildarten sind in Baden-Württemberg ganzjährig geschont?

a) Sumpfbiber (Nutria)

b) TurteltaubeX

c) Waschbär

d) Marderhund

e) Luchs X

43 Welche Wildarten sind ganzjährig von der Jagd verschont?

a) Baummarder

b) WildkatzeX

c) Dachs

d) Hermelin

e) Luchs X

44 Zu Wild ohne Schonzeit gehören

a) Luchse

b) FüchseX

c) Wildkatzen

d) Fischotter

e) WaschbärenX

45 Unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen ist das Töten von Kormoranen in Baden-Württemberg erlaubt. 
Welche Person ist hierzu befugt?

a) ein Angehöriger der zuständigen Naturschutzwacht

b) der zuständige bestätigte Fischereiaufseher

c) ein Jagderlaubnisscheininhaber im Auftrag des örtlich zuständigen JagdausübungsberechtigtenX

d) der Fischereipächter, falls er einen Jagdschein gelöst hat 

46 Ringel- und Türkentauben haben Schonzeit

a) überhaupt nicht

b) 1. November - 31. Januar

c) 15. September - 15. Dezember

d) 21. Februar - 31. OktoberX
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47 In Baden-Württemberg gibt es von der Bundesjagdzeiten-Verordnung abweichende Jagdzeiten. Welche Jagdzeit 
ist für Baden-Württemberg richtig?

a) Jagdzeit für Rehkitze vom 1. September bis 28. Februar

b) Jagdzeit für Feldhasen vom 1. Oktober bis 31. DezemberX

c) Jagdzeit für Feldhasen vom 1. Oktober bis 15. Januar

d) Jagdzeit für Fasanen vom 1. Oktober bis 15. Januar. 

48 Welche Wildarten haben in Baden-Württemberg eine Jagdzeit?

a) KrickenteX

b) Schneehase

c) Murmeltier

d) Knäkente 

e) StockenteX

49 Welche  Wildtiere haben in Baden-Württemberg am 1. August Jagdzeit?

a) Rehgeißen

b) JungdachseX

c) Stockenten

d) SchmalreheX

e) RehbockX

50 Welche Wildtiere dürfen im Mai erlegt werden?

a) älterer Fuchsrüde

b) Dachs

c) Iltis

d) Jungfuchs X

e) SchmalreheX

51 Wann haben Rehböcke Jagdzeit?

a) 1.5.-31.01

b) 1.5.-31.10.

c) 1.5.-15.10X

d) 16.10.-31.01.

52 Welche Wildtiere dürfen während des gesamten Monats Januar in Baden-Württemberg erlegt werden?

a) RehkitzeX

b) Dachse

c) Gamsböcke

d) ÜberläuferkeilerX

e) Feldhasen

53 Welche Tierarten unterliegen in Baden-Württemberg dem Jagdrecht?

a) LachmöwenX

b) Wanderratten

c) Wölfe

d) Eichelhäher 

e) HaubentaucherX
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54 Welche Tierarten unterliegen in Baden-Württemberg dem Jagdrecht?

a) Bisam

b) Rabenkrähe

c) KolkrabeX

d) GraureiherX

e) Kormoran

55 Welche Tierarten unterliegen in Baden-Württemberg über § 2 Abs. 1 BJagdG hinaus dem Jagdrecht?

a) Nutria, Wolf und Waschbär

b) Waschbär und Marderhund

c) Waschbär, Marderhund und NutriaX

d) Waschbär, Marderhund, Nutria und Bisam 

56 Welche Wildart darf in Baden-Württemberg mit Ausnahme der für die Aufzucht notwenigen Elterntiere ganzjährig 
bejagt werden?

a) FuchsX

b) Mauswiesel

c) Kanadagans

d) Steinmarder 

4.3 Jagdbezirke

57 Was gilt hinsichtlich der Jagdausübung in befriedeten Bezirken?

a) die Nachsuche auf krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild in Hofräumen und die unmittelbar an eine 
Behausung anstoßenden eingefriedeten Hausgärten ist zulässig

X

b) bei der Nachsuche auf krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild in befriedeten Bezirken steht das 
Aneignungsrecht dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten zu

c) die Nachsuche auf krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild in öffentlichen Anlagen, die von der Jagdbehörde 
für befriedet erklärt wurden, ist nicht zulässig

d) die Nachsuche auf krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild in Gebieten, auf denen die Jagd ruht, ist nicht 
zulässig 

58 Ein Grundeigentümer besitzt eine zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte Grundfläche von ca. 100 ha. 
Jedoch laufen durch dieses Gebiet mehrere Wasserläufe und Eisenbahnlinien. Ist die Fläche ein selbständiger 
Eigenjagdbezirk?

a) Nein, die Wasserläufe und Eisenbahnlinien trennen den Bezirk.

b) Ja, falls die Wasserläufe nicht breiter als 10 m sind.

c) Ja, denn Wasserläufe sowie Eisenbahnlinien unterbrechen nicht den Zusammenhang eines Jagdbezirkes.X

59 Jagdbezirke können durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch von Grundflächen abgerundet werden. 
Welche Erfordernisse sind dafür notwendig?

a) Erfordernisse der Abschussplanung

b) Erfordernisse der Jagdpflege und JagdausübungX

c) Erfordernisse des Jagdschutzes

60 Welche Arten von Jagdbezirken werden nach dem Bundesjagdgesetz unterschieden?

a) Staatliche und kommunale Jagdbezirke

b) Wald- und Feldjagdbezirke

c) Eigenjagdbezirke und gemeinschaftliche JagdbezirkeX

d) Befriedete und nicht befriedete Bezirke 
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61 Wie nennt man das Verfahren, mit dem Jagdbezirke durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch von 
Grundflächen gestaltet werden können?

a) Begradigung

b) Entflechtung

c) AbrundungX

d) Neugestaltung 

62 Durch einen 120 Hektar großen Eigenjagdbezirk wird eine neue Bundesautobahn gebaut. Der Jagdbezirk wird 
dadurch in zwei Teile von jeweils 60 Hektar zerschnitten. Wirkt sich dieser Straßenbau auf den Fortbestand des 
Eigenjagdbezirkes aus?

a) Ja. Der Eigenjagdbezirk geht unter, da zwischen den beiden Teilen keine natürliche Verbindung mehr besteht.

b) Nein. Der Eigenjagdbezirk bleibt erhalten, da Wege/ Straßen den Zusammenhang der Grundflächen nicht trennen.X

c) Ja. Es entstehen zwei neue Jagdbezirke, weil in einem solchen Fall eine Sonderregelung eintritt.

d) Ja. Der Jagdbezirk geht unter. Die untere Jagdbehörde gliedert die Grundflächen den angrenzenden Jagdbezirken an.

e) Ja. Auf diesen Teilflächen ruht die Jagd. 

63 In Ihrem Revier gibt es eingezäunte Viehweiden und Forstkulturen. Dürfen Sie darin jagen?

a) Ja, denn sie stellen keinen befriedeten Bezirk dar.X

b) Nein, da der Grundeigentümer den Zugang durch Zäune verwehrt.

c) Nein, da es sich um einen befriedeten Bezirk handelt. 

64 Welche Aussagen sind richtig? Zu den gesetzlich befriedeten Bezirken gehören immer

a) Golfplätze

b) FriedhöfeX

c) Gehege

d) öffentliche Anlagen 

e) eingezäunte Hausgärten, die unmittelbar an ein bewohntes Anwesen anschließenX

65 Welche Aussage über den Gebrauch von Schusswaffen im Zusammenhang mit Jagdhandlungen in befriedeten 
Bezirken ist falsch?

a) Ist der Gebrauch einer Schusswaffe zur unverzüglichen Tötung eines Wildes notwendig, um ihm erhebliche 
Schmerzen oder Leiden zu ersparen (Fangschuss), so bedarf ein Jagdausübungsberechtigter keiner Erlaubnis

b) Schusswaffen dürfen in befriedeten Bezirken mit Erlaubnis der Waffenbehörde verwendet werden

c) Schusswaffen dürfen in befriedeten Bezirken niemals verwendet werdenX

d) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn eine Störung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit oder Ordnung, 
insbesondere eine Gefährdung von Menschen nicht zu befürchten und der Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
nachgewiesen ist

66 Welche Tiere dürfen die Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte unter 
Beachtung der jagd- und tierschutzrechtlichen Vorschriften in den befriedeten Bezirken fangen oder töten und 
sich aneignen?

a) Elstern

b) WildkaninchenX

c) Ringeltauben

d) Eichelhäher 

e) FüchseX

67 Wer darf zur Abwehr von Schäden in Hofräumen und unmittelbar an eine Behausung anstoßenden und 
eingefriedeten Hausgärten Fuchs, Steinmarder und Wildkaninchen fangen oder töten und sich aneignen?

a) jedermann

b) nur der Jagdpächter

c) der Jagdgast in Anwesenheit des Jagdpächters

d) der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte dieses befriedeten Bezirkes X
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68 Ein von einem Jagdgast tödlich getroffener Fasan fällt in Sichtweite in einen Friedhof.

a) Er darf nicht nachgesucht werden, denn auf einem Friedhof ruht die Jagd

b) Der Betreiber des Friedhofes hat das Recht der Aneignung

c) Der Schütze darf nachsuchen und die Aneignung des Fasans zugunsten des Jagdausübungsberechtigten 
durchführen

X

d) Der Schütze darf zwar nachsuchen, muß aber den Fasan dem Betreiber des Friedhofs abliefern

e) Der Schütze darf nur nachsuchen, wenn er bestätigter Jagdaufseher ist

69 Welche Aussage ist falsch? Gemeinschaftliche Jagdbezirke können verpachtet werden durch

a) öffentliche Ausbietung im Wege der Versteigerung auf schriftliche Gebote

b) freihändige Vergabe

c) Verlängerung des laufenden Pachtverhältnisses

d) gesetzliche oder behördliche Anordnung X

70 Die Jagd ruht

a) auf stehenden Gewässern

b) auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehörenX

c) auf fließenden Gewässern

d) in befriedeten BezirkenX

e) grundsätzlich in allen Naturschutzgebieten 

71 Ein Wohnhausbesitzer ohne Jagdschein will in seinem in Baden-Württemberg gelegenen, eingefriedeten 
Hausgarten Wildkaninchen fangen, die seine Gemüsebeete schädigen.

a) Er kann das jederzeit tun.

b) Er muss gefangene Kaninchen beim Jagdpächter abliefern.

c) Er darf nur mit Sachkundenachweis und Fanggenehmigung tätig werden.X

d) Er muss lediglich die Zahl der gefangenen Kaninchen der Jagdbehörde jährlich melden.

72 Wie viele Pächter sind in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk in Baden-Württemberg mit einer Größe von 500 
ha maximal zulässig?

a) 5

b) 6 X

c) 7

d) 9

73 Wie viele Pächter sind in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk in Baden-Württemberg mit einer Größe von 400 
ha maximal zulässig?

a) 5X

b) 6

c) 7

d) 8

74 Welche Aussage zur Mindestgröße gemeinschaftlicher Jagdbezirke ist richtig?

a) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks beträgt mindestens 150 ha zusammenhängende 
Grundfläche

X

b) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks beträgt 300 ha, wobei mindestens 75 ha 
zusammenhängende Grundfläche sein müssen, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf

c) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks beträgt 150 ha, wobei mindestens 75 ha 
zusammenhängende Grundfläche sein müssen, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf

d) Die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks beträgt 250 ha
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75 Wie groß muss jeder Teil mindestens sein, damit die Teilung gemeinschaftlicher Jagdbezirke in mehrere 
selbständige Jagdbezirke zugelassen werden kann?

a) 75 Hektar

b) 150 Hektar

c) 250 HektarX

d) 1000 Hektar 

76 Wie groß müssen Grundflächen einer Gemeinde oder abgesonderten Gemarkung, die nicht zu einem 
Eigenjagdbezirk gehören, im Zusammenhang sein, damit sie einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilden?

a) 75 Hektar

b) 150 HektarX

c) 250 Hektar

d) 1000 Hektar 

77 Welche Aussage ist für Jagdbezirke in Baden-Württemberg richtig?

a) Schwarzwildablenkungsfütterungen bedürfen einer Erlaubnis

b) das Erlegen von Schwarzwild an Ablenkungsfütterungen ist erlaubt

c) Kirrungen zum Zweck der Erlegung von Schalenwild sind unter Ausbringung geringer Mengen von Getreide, 
Kartoffeln und Äpfeln zulässig

d) in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. März darf Schalenwild gefüttert werden; wenn Futternot besteht, muss es 
gefüttert werden 

X

78 Wie groß darf nach dem Bundesjagdgesetz die Gesamtfläche höchstens sein, auf der einem Jagdpächter allein 
die Ausübung des Jagdrechts zusteht?

a) 75 Hektar

b) 150 Hektar

c) 250 Hektar

d) 1000 Hektar X

79 Wie groß muss die land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbare Fläche zusammenhängender Grundflächen, 
die im Eigentum ein und derselben Person oder einer Personengemeinschaft stehen, sein, damit sie einen 
Eigenjagdbezirk bilden?

a) 60 Hektar

b) 75 HektarX

c) 150 Hektar

d) 250 Hektar

e) 1000 Hektar 

4.4 Jagdgenossenschaft, Jagdnutzung

80 Kann der Eigentümer einer Grundfläche, die in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk liegt, die Mitgliedschaft in 
der Jagdgenossenschaft ablehnen?

a) Nein, denn es handelt sich um eine Zwangsmitgliedschaft.X

b) Ja, wenn seine Fläche eine Größe von 35 Hektar hat.

c) Ja, wenn er seine Grundstücke einzäunt.

d) Ja, wenn er eine Obstbaumkultur anlegt. 

81 Wem steht in gemeinschaftlichen Jagdbezirken nach dem Gesetz die Ausübung des Jagdrechts zu?

a) der Gemeinde

b) der Jagdbehörde

c) der JagdgenossenschaftX

d) dem Jagdpächter 

e) dem bestätigten Jagdaufseher
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82 Wer gehört einer Jagdgenossenschaft an?

a) Alle Jäger eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes

b) Alle Eigentümer der Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, mit Ausnahme der 
Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf

X

c) Alle Landwirte, die Eigentümer von Grundflächen sind, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören

d) Alle Eigenjagdbesitzer 

e) Alle Jäger der Gemeinde, soweit sie ein Wohnhaus besitzen

83 Welcher Mehrheiten bedürfen rechtswirksame Beschlüsse der Jagdgenossenschaft?

a) Der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen

b) Der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche

X

c) Der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche, sowie der Mehrheit des Gemeinderates

d) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft können nur einstimmig gefasst werden 

84 Wer vertritt die Jagdgenossenschaft?

a) Der Bürgermeister

b) Der Jagdausübungsberechtigte

c) Der Leiter der unteren Jagdbehörde

d) Der Jagdvorstand X

85 Wer vertritt die Gemeinde, wenn diese einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk verpachtet?

a) Der BürgermeisterX

b) Der Jagdausübungsberechtigte

c) Der Leiter der unteren Jagdbehörde

d) Der Jagdvorstand

86 Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen

a) nur der Mehrheit der anwesenden Jagdgenossen

b) nur der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen

c) der Mehrheit sowohl der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundfläche

X

d) sowohl der 2/3 Mehrheit der anwesenden und der vertretenen Jagdgenossen als auch der 2/3 Mehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundfläche 

87 Die Jagdgenossenschaft kann nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde

a) die gesetzlich zulässige Anzahl der Pächter beschränken

b) die gesetzlich zulässige Anzahl der entgeltlichen Erlaubnisscheine beschränken

c) die Jagd ruhen lassenX

d) die gesetzlich zulässige Anzahl der unentgeltlichen Erlaubnisscheininhaber beschränken 

88 Welche Aussage über eine Jagdgenossenschaft ist falsch?

a) die Eigentümer aller Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, bilden eine 
Jagdgenossenschaft

X

b) die Jagdgenossenschaft wird durch den Jagdvorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten

c) Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft an, wenn 
ihr Eigentum in dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk liegt

d) solange die Jagdgenossenschaft keinen Jagdvorstand gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstandes vom 
Gemeindevorstand wahrgenommen 
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89 Der Jagdvorstand

a) wird von der Unteren Jagdbehörde berufen

b) muss die Jägerprüfung mit Erfolg abgelegt haben

c) wird von der Jagdgenossenschaft gewähltX

d) leitet Gesellschaftsjagden 

e) wird von den Jagdpächtern gewählt

90 Welches Jagdsystem gilt in Baden-Württemberg?

a) Das Lizenzsystem

b) Das Patentsystem

c) Das ReviersystemX

d) Das Bedarfsystem

e) Das Pachtsystem

4.5 Beteiligung Dritter am Jagdausübungsrecht (Jagdpacht, Jagderlaubnis)

91 Wie können in Deutschland Dritte an der Ausübung des Jagdrechts beteiligt werden?

a) Durch Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft.

b) Durch Mitgliedschaft in einem Hegering. 

c) Durch die Erlangung einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Jagderlaubnis.X

d) Durch die Pacht eines Jagdbezirks.X

92 Sie erlegen als Jagdgast einen Rehbock.

a) Ihnen steht das Wildbret zu.

b) Ihnen stehen die Trophäen zu.

c) Das Wild gehört Ihnen.

d) Das Wild gehört dem Jagdausübungsberechtigten. X

93 Zwei Jäger haben einen Gemeinschaftsjagdbezirk gepachtet. Einem Pächter wird der Jagdschein wegen 
schwerer Jagdwilderei entzogen, dadurch erlischt sein Anteil am Pachtvertrag. Der zweite Pächter ist nun 
alleiniger Jagdausübungsberechtigter, ist aber infolge der doppelten Kosten nicht in der Lage, den Vertrag zu 
erfüllen. Kann er deshalb den Pachtvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen?

a) Nein, er ist an die volle Laufzeit des Vertrages gebunden

b) Ja, aber erst nach Ablauf des Jagdjahres �

c) Ja, wenn die Kündigung unverzüglich erfolgt X

94 Wann gilt ein Jagdpachtvertrag als abgeschlossen?

a) Wenn der Jagdvorsteher dies dem Pächter mit Handschlag zusichert �

b) Wenn der Vertrag von beiden Parteien unterschrieben istX

c) Wenn der Jagdvorstand dies mit Stimmen- und Flächenmehrheit beschlossen hat 

95 Kann die Jagdgenossenschaft die Jagd auf eigene Rechnung durch angestellte Jäger ausüben lassen?

a) JaX

b) nein

c) nur, wenn der Bezirk über 1000 ha groß ist 

96 Die Jagdgenossenschaft nutzt die Jagd in der Regel durch Verpachtung. Kann sie die Verpachtung auf den Kreis 
der Jagdgenossen beschränken?

a) Nein, das ist nicht möglich.

b) JaX

c) Ja, jedoch nur falls die Größe des Gemeinschaftsbezirkes unter 250 ha liegt 
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97 Ein Jagdpächter stellt Ihnen einen entgeltlichen Jagderlaubnisschein in seinem Revier aus und teilt Ihnen einen 
Revierteil zu. Welche Befugnisse und Pflichten haben Sie?

a) Erlegen von streunenden Katzen außerhalb 500 m vom nächsten bewohnten Gebäude wenn dies im 
Jagderlaubnisschein ausdrücklich gestattet ist.

b) Kontrollieren von Fahrzeugen und Personen, die durch Ihr Revier fahren.

c) Ausübung des Jagdschutzes.

d) Erlegen von Wild nach Vorgabe des Jagdpächters.X

e) Anzeige des Jagderlaubnisscheins bei der zuständigen Behörde, sofern dies nicht der Jagdpächter erledigt. X

98 Sie erwerben bei einem Jagdausübungsberechtigten eine Jagderlaubnis für einen Rehbockabschuss und 
bezahlen dafür 900 €. Wie ist diese Jagderlaubnis zu bewerten?

a) Es ist eine entgeltliche Jagdmöglichkeit.X

b) Es ist eine Jagderlaubnis zu einem Einzelabschuss, der Inhaber muss jagdpachtfähig sein.

c) Es ist eine Jagderlaubnis zu einem Einzelabschuss, der Inhaber muss nicht jagdpachtfähig sein.X

d) Es ist eine unentgeltliche Jagdmöglichkeit.

99 Welche Aussagen über den Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis sind richtig?

a) Er muss jagdpachtfähig sein.X

b) Er muss nicht jagdpachtfähig sein.

c) Er ist grundsätzlich Jagdschutzberechtigter.

d) Die Jagdflächen, auf denen er jagen darf, muss er in den Jagdschein eintragen lassen.X

e) Entgeltliche Jagderlaubnisse müssen der unteren Jagdbehörde unverzüglich angezeigt werden. X

100 Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts zusteht, darf nicht mehr umfassen 
als

a) 999 ha

b) 1.000 haX

c) 1.499 ha

d) 1.500 ha 

101 Welche Aussagen über Jagderlaubnisscheine sind richtig?

a) entgeltliche Jagderlaubnisscheine dürfen nur insoweit erteilt werden, wie noch Pächter zulässig sindX

b) die Ausstellung eines entgeltlichen Jagderlaubnisscheines bedarf nicht der Anzeige bei der Jagdbehörde

c) die Ausstellung eines unentgeltlichen Jagderlaubnisscheines bedarf der Anzeige bei der Jagdbehörde

d) die Ausstellung eines entgeltlichen Jagderlaubnisscheines bedarf des Sichtvermerks der Jagdbehörde 

e) unentgeltliche Jagderlaubnisscheine bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Unterschrift aller Mitpächter eines ReviersX

102 Die gesetzliche Mindestpachtzeit einer Jagd beträgt in Baden-Württemberg:

a) 5 Jahre

b) 9 JahreX

c) 10 Jahre

d) 12 Jahre 

103 Welche Aussagen über Pachtverträge sind falsch?

a) Laufende Pachtverträge dürfen nicht um weniger als 9 Jahre verlängert werdenX

b) Jagdpachtverträge sind schriftlich abzuschließen

c) Die Mindestlaufzeit eines Jagdpachtvertrages soll mindestens 9 Jahre betragen

d) Pachtverträge sind öffentlich-rechtliche VerträgeX

e) Die Jagdbehörde kann den Vertrag binnen 3 Wochen nach Eingang der Anzeige beanstanden
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104 Welche von den genannten Dokumenten muss ein allein mit der Waffe jagender Jagdgast nicht mit sich führen?

a) gültiger Jagdschein

b) auf seinen Namen lautende schriftliche Jagderlaubnis

c) Waffenbesitzkarte

d) Nachweis über den Abschluss einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung X

e) Personalausweis oder Reisepass

105 Wann wird ein Jäger jagdpachtfähig?

a) wenn er den 3. Jahresjagdschein gelöst hat

b) wenn er 6 Tagesjagdscheine in 6 verschiedenen Jahren gelöst hat

c) wenn er Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines ist und vorher schon einen solchen während dreier Jahre in 
Deutschland besessen hat

X

d) wenn er 3 Jahre einen ausländischen Jahresjagdschein besessen hat 

e) wenn er die Jägerprüfung bestanden und einen Jahresjagdschein gelöst hat

106 Der unentgeltliche Jagderlaubnisschein bedarf zu seiner Gültigkeit

a) der Unterschrift eines der Pächter

b) der Unterschrift aller Mitpächter oder aller Miteigentümer eines unverpachteten EigenjagdbezirksX

c) der Genehmigung der Jagdbehörde

d) der schriftlichen Genehmigung des Kreisjägermeisters 

107 Wer muss bei befugter Jagdausübung einen Jagderlaubnisschein mit sich führen?

a) Der unbegleitete JagdgastX

b) Der bestätigte Jagdaufseher

c) Der Jagdausübungsberechtigte

d) Der Mitpächter eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks

108 Welche Aussage über die Jagderlaubnis ist falsch?

a) die Jagderlaubnis kann von Mitpächtern nur gemeinsam erteilt werden

b) die Jagderlaubnis kann allein von einem der Mitpächter erteilt und von diesem alleine auch zurückgenommen werdenX

c) die Jagderlaubnis bedarf der Schriftform, sofern der Jagdgast die Jagd ohne Begleitung des 
Jagdausübungsberechtigten oder des für den Jagdbezirk bestätigten Jagdaufsehers ausübt

d) die Ausstellung eines entgeltlichen Jagderlaubnisscheins ist der Jagdbehörde unverzüglich mitzuteilen 

e) bestätigte Jagdaufseher bedürfen keiner Jagderlaubnis

109 Ein unentgeltlicher Jagderlaubnisschein unterzeichnet vom alleinigen Pächter des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks

a) ist jederzeit widerruflichX

b) kann während der Dauer des Jagdpachtvertrags nicht widerrufen werden

c) kann während der Dauer des Jagdpachtvertrags nur aus wichtigem Grund widerrufen werden

d) kann nur von der Unteren Jagdbehörde widerrufen und eingezogen werden 

110 Bei welcher zuständigen Behörde ist der Jagdpachtvertrag anzuzeigen?

a) bei der Unteren JagdbehördeX

b) bei der Gemeindeverwaltung

c) beim Grundbuchamt

d) eine Anzeige ist nicht erforderlich 
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111 Welche Aussage über Jagdbezirke ist falsch?

a) gemeinschaftliche Jagdbezirke können durch Verlängerung des laufenden Pachtverhältnisses verpachtet werden

b) Eigenjagdbezirke können durch freihändige Vergabe verpachtet werden

c) die Verpachtung von gemeinschaftliche Jagdbezirke darf niemals durch freihändige Vergabe erfolgen.X

d) die Verpachtung durch öffentliche Ausbietung kann im Wege der Versteigerung durch Zuschlag auf mündliche oder 
schriftliche Gebote erfolgen 

112 Welche Aussage über Jagdpächter ist falsch?

a) hat der Jagdpächter zu Beginn des Jagdjahres keinen gültigen Jagdschein, so hat er dies der für seinen Jagdbezirk 
zuständigen Jagdbehörde unter Angabe der Gründe unverzüglich mitzuteilen

b) der Jagdpächter hat zu Beginn des Jagdjahres der für seinen Jagdbezirk zuständigen Jagdbehörde einen gültigen 
Jagdschein nachzuweisen

X

c) die Jagdbehörde kann den Jagdpächter auffordern, nachzuweisen, dass er die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines neuen Jagdscheines erfüllt oder dass ihm ein neuer Jagdschein erteilt ist

d) Jagdausübungsberechtigte und Inhaber einer entgeltlichen Jagderlaubnis sind verpflichtet, unverzüglich die Fläche, 
auf der sie zur Jagd berechtigt sind, in den Jagdschein eintragen zu lassen 

113 Welche Aussage über das Jagdrecht ist falsch?

a) das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht 
unterliegen, zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen

b) jeder Grundeigentümer darf das Jagdrecht ausübenX

c) das Jagdausübungsrecht ist die Befugnis, das Jagdrecht in einem Jagdbezirk tatsächlich auszuüben, es enthält also 
die Befugnis, in einem Jagdbezirk Wild zu hegen, zu bejagen und sich anzueignen

d) mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden 

114 Ein Jagdgast schießt ein Stück Schalenwild krank, das in den Hofraum eines Landwirtes flüchtet und dort 
verendet. Wem steht das Wildbret zu?

a) dem Jagdgast

b) dem Landwirt, da es sich beim Hofraum um einen befriedeten Bezirk handelt

c) dem JagdausübungsberechtigtenX

d) der Jagdgenossenschaft 

115 Wer ist Jagdausübungsberechtigter?

a) Jeder Jäger

b) Der Pächter eines JagdbezirksX

c) Der bestätigte Jagdaufseher

d) Der Jagdgast

e) Der EigenjagdbesitzerX

116 Ein Jagdgast, der die Jagd in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ohne Begleitung des 
Jagdausübungsberechtigten oder des bestätigten Jagdaufsehers ausübt, bedarf

a) nur eines gültigen Jagdscheines.

b) nur einer mündlichen Jagderlaubnis von einem der drei Pächter.

c) einer schriftlichen Jagderlaubnis von einem der drei Pächter.

d) einer schriftlichen Jagderlaubnis aller MitpächterX

117 In einem 300 ha großen Jagdbezirk sind in Baden-Württemberg maximal zulässig

a) 3 Jagdpächter

b) 5 Jagdpächter

c) 2 Jagdpächter und 2 entgeltliche BegehungsscheininhaberX

d) 2 Jagdpächter und 3 Unterpächter 
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118 Wann darf nach dem Bundesjagdgesetz der Inhaber eines oder mehrerer Eigenjagdbezirke mit einer 
Gesamtfläche von mehr als 1000 Hektar nur zupachten?

a) Wenn er mindestens vier entgeltliche Jagderlaubnisscheine an Jagdgäste erteilt

b) Wenn er mindestens vier entgeltliche oder unentgeltliche Jagderlaubnisscheine an Jagdgäste erteilt

c) Wenn er mindestens vier unentgeltliche Jagderlaubnisscheine an Jagdgäste erteilt

d) Wenn er Flächen mindestens gleicher Größenordnung verpachtet oder eine entgeltliche Jagderlaubnis ausgibtX

119 Die Verpachtung eines Teiles eines Eigenjagdbezirkes ist nur zulässig, wenn sowohl der verpachtete als auch 
der verbleibende Teil mindestens die folgende Größe hat:

a) 75 haX

b) 150 ha

c) 250 ha

d) 300 ha 

120 Ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk ist 360 ha groß. Wie viele Pächter sind zulässig?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5 X

4.6 Jagdschein

121 Welche Aussage ist richtig?

a) Der Jagdschein kann als Jahresjagdschein für ein oder drei Jahre ausgestellt werden.X

b) Der Jagdschein wird nur für drei Jahre erteilt.

c) Der Jagdschein wird nur für ein Jahr erteilt.

d) Der Jagdschein gilt für das ganze Leben. 

122 Welche Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass Personen die erforderliche Zuverlässigkeit zur Erteilung 
eines Jagdscheines nicht besitzen?

a) Leichtfertige oder missbräuchliche Verwendung von Waffen oder MunitionX

b) Wenn Personen die körperliche Eignung nicht besitzen

c) Wenn mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgegangen wirdX

d) Wenn Waffen oder Munition nicht sorgfältig verwahrt werden X

123 Ein Jäger lässt sich am 15. Dezember 2007 einen Jahresjagdschein ausstellen. Wie lange ist dieser gültig?

a) bis zum 31. Dezember 2007

b) bis zum 31. März 2008X

c) bis zum 14. Dezember 2008

124 Muss der Jahres-, Tages- oder Falknerschein während der Jagdausübung mitgeführt werden?

a) Nein

b) Ja, immerX

c) Nur bei Gesellschaftsjagden 

125 Ein Jahresjagdschein wurde in Bayern ausgestellt. Wo ist er gültig?

a) im ganzen BundesgebietX

b) nur in Bayern

c) nur in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
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126 Welchen Personen muss der Jagdschein versagt werden?

a) Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes sind.

b) Personen, die die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzen.X

c) Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind.X

d) Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung nachweisen.X

e) Personen, die gegen die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit verstoßen haben.

127 Welche der nachgenannten Dokumente sind Voraussetzung für die erste Erteilung eines Jagdscheines?

a) Nachweis über die jagdliche Ausbildung

b) Waffensachkundenachweis

c) JägerprüfungszeugnisX

d) Nachweis einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung X

128 Ein Inhaber eines Jugendjagdscheines wird als Schütze auf eine Treibjagd in Baden-Württemberg eingeladen, an 
der außer ihm noch neun weitere Jäger und sieben Treiber teilnehmen. Er wird zudem von seinem 
Erziehungsberechtigten, einem erfahrenen Jäger, begleitet.

a) Er kann die Einladung nicht annehmen, da es einem Inhaber eines Jugendjagdscheines nicht erlaubt ist, an einer 
Treibjagd teilzunehmen.

b) Er kann die Einladung annehmen, da diese Treibjagd keine Gesellschaftsjagd ist.

c) Er kann die Einladung nicht annehmen, da diese Treibjagd auch eine Gesellschaftsjagd ist.X

d) Er kann die Einladung annehmen, da er in Begleitung seines Erziehungsberechtigten auf allen Treib- und 
Gesellschaftsjagden als Schütze teilnehmen kann.

129 Ein Inhaber eines Jugendjagdscheines wird als Schütze auf eine Treibjagd in Baden-Württemberg eingeladen, an 
der außer ihm noch vier weitere Jäger und zwei Treiber teilnehmen. Er wird zudem von seinem 
Erziehungsberechtigten, einem erfahrenen Jäger, begleitet.

a) Er kann die Einladung nicht annehmen, da es einem Inhaber eines Jugendjagdscheines nicht erlaubt ist, an einer 
Treibjagd teilzunehmen

b) Er kann die Einladung annehmen, da diese Treibjagd keine Gesellschaftsjagd istX

c) Er kann die Einladung nicht annehmen, da diese Treibjagd auch eine Gesellschaftsjagd ist

d) Er kann die Einladung annehmen, da er in Begleitung seines Erziehungsberechtigten auf allen Treib- und 
Gesellschaftsjagden als Schütze teilnehmen kann. 

130 Sie sind Inhaber eines Jugendjagdscheines. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

a) Sie können bei Vorlage des Jugendjagdscheines eine Langwaffe erwerben und besitzen

b) Sie können zusammen mit Ihrem jagdlich erfahrenen Vater an einer Jagd teilnehmen, bei der 3 Schützen und 3 
Treiber gemeinsam einen Maisschlag durchdrücken

X

c) Sie können die Jagd alleine ausüben

d) Sie können an einer Jagd teilnehmen, bei der 3 Schützen und 6 Treiber gemeinsam einen Maisschlag durchdrücken 

131 Welche Jagdhandlungen sind mit einem Jugendjagdschein zulässig?

a) Teilnahme an einer Baujagd als Jäger zusammen mit dem jagdlich erfahrenen Erziehungsberechtigten und drei 
weiteren Schützen

X

b) Teilnahme mit seinem Vater, der auch Jäger ist, an einer Saujagd, an der insgesamt 8 Personen teilnehmenX

c) Teilnahme an einer Gesellschaftsjagd als Jäger in Begleitung einer jagdlich erfahrenen Person

d) Einzeljagd auf Rehwild ohne Begleitung

e) Teilnahme an einer Drückjagd mit 15 Schützen als Jäger 

132 Welches Dokument ist Voraussetzung für die Erteilung eines Jahresjagdscheins?

a) Waffenbesitzkarte

b) Nachweis einer ausreichenden JagdhaftpflichtversicherungX

c) Nachweis über eine bestehende Jagdgelegenheit

d) Nachweis einer ausreichenden Unfallversicherung 
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133 Welche Aussage über den Jagdschein ist richtig?

a) der Jagdschein kann nur für 3 Jahre erteilt oder verlängert werden

b) der Jagdschein kann nur als Jahresjagdschein für 1 Jahr erteilt oder verlängert werden

c) der Jagdschein kann als Jahresjagdschein für 1 oder 3 Jagdjahre erteilt oder verlängert werdenX

d) der Jagdschein kann als Jahresjagdschein für 2 Jahre erteilt oder verlängert werden  

134 Wo gilt der Jagdschein?

a) im gesamten BundesgebietX

b) nur in dem Bundesland, in dem der Inhaber die Jägerprüfung abgelegt hat

c) nur in dem Bundesland, in dem er ausgestellt ist und in dem Bundesland, in dem der Inhaber die Jägerprüfung 
abgelegt hat

d) nur in dem Bundesland, in dem er ausgestellt ist 

135 Ein in Baden-Württemberg erteilter Jagdschein gilt

a) nur in Baden-Württemberg

b) nur im ausstellenden Landkreis

c) nur in Baden-Württemberg und Bayern

d) im ganzen Bundesgebiet X

e) im ganzen Bundesgebiet außer in den neuen Bundesländern

136 Wie lange gilt ein Tagesjagdschein?

a) 1 Woche

b) 14 zwar bestimmte, aber nicht unbedingt zusammenhängende Tage

c) 3 aufeinander folgende Tage

d) 14 aufeinander folgende TageX

e) einen Tag

137 Ein Deutscher - wohnhaft in Deutschland - hat in Dänemark die Jägerprüfung abgelegt und besitzt einen 
dänischen Jahresjagdschein. Er will in Deutschland jagen.

a) Er darf mit dem dänischen Jagdschein in Deutschland jagen

b) Er muss die deutsche Jägerprüfung ablegen und einen deutschen Jagdschein erwerbenX

c) Er darf in Deutschland nur einen Tagesjagdschein erhalten

d) Er kann den dänischen Jagdschein in einen deutschen Jahresjagdschein umschreiben lassen

138 Welche Aussagen sind richtig? Der Jagdschein ist zu versagen

a) Personen unter 18 Jahren

b) Personen, die nicht die erforderliche Zuverlässigkeit und körperliche Eignung besitzen

c) Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder während einer Sperre für die 
Wiedererteilung der Jagderlaubnis

X

d) Personen unter 16 JahrenX

e) Personen, die nicht die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung besitzenX

139 Die Fläche, auf der die Ausübung des Jagdrechts zusteht, ist von der zuständigen Behörde in den Jagdschein 
einzutragen

a) des Jagdausübungsberechtigten und des Inhabers einer entgeltlichen JagderlaubnisX

b) nur des Inhabers einer entgeltlichen Jagderlaubnis

c) des Jagdaufsehers und des Inhabers einer entgeltlichen Jagderlaubnis

d) des Inhabers einer unentgeltlichen Jagderlaubnis 

4.7 Jagdbeschränkungen, Pflichten bei der Jagdausübung, Jagdeinrichtungen
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140 Sie kommen an einer Landstraße außerhalb Ihres Reviers zu einem Verkehrsunfall. Neben dem beteiligten 
Fahrzeug liegt ein schwerstverletztes Wildschwein und quält sich. Zufällig haben Sie Ihre Kurzwaffe (9mm Para) 
dabei. Wie können Sie sich verhalten?

a) Ich töte das Wildschwein, nachdem ich mich versichert habe, dass für Dritte keine Gefährdung durch meinen 
Waffeneinsatz besteht.

X

b) Ich töte das Wildschwein, da ich in diesem Fall zur Jagdausübung befugt bin. 

c) Ich darf das Wildschwein nicht töten

141 Sie gelangen zu Ihrem Jagdbezirk nur über einen Jägernotweg. Welche Aussagen treffen zu?

a) Sie dürfen Ihre unterladene Waffe mit sich führen.

b) Sie dürfen Ihren Hund unangeleint mitführen.

c) Die Schusswaffe muss ungeladen sein.X

d) Die Schusswaffe muss sich im Futteral befinden oder mit verbundenem Schloss mitgeführt werden. X

142 Der Jugendjagdschein berechtigt nur zur Ausübung der Jagd in Begleitung des Erziehungsberechtigen oder 
einer von diesem schriftlich beauftragten Aufsichtsperson. Welche Voraussetzungen hinsichtlich der 
Begleitperson müssen vorhanden sein?

a) Sie muss das 25. Lebensjahr überschritten haben.

b) Sie muss jagdlich erfahren sein.X

c) Sie muss im Besitz eines gültigen Waffenscheines sein. 

143 Welche der nachfolgenden Tätigkeiten sind erlaubt?

a) Füchse während der Nachtzeit zu bejagenX

b) Schalenwild in Notzeiten an Fütterungen erlegen

c) Hasen mit Kleinkaliber zu erlegen X

144 Wann ist der Schuss mit Pistole oder Revolver auf Wild zulässig?

a) Generell bei Gesellschaftsjagden

b) Bei der Bau- und FallenjagdX

c) Bei der Abgabe von FangschüssenX

145 Ist es erlaubt, auf Schalenwild mit Flintenlaufgeschossen zu schießen?

a) Nein

b) JaX

c) Ja, aber nur auf Schwarzwild

146 Bei einer Treibjagd verendet ein Hase in Sichtweite im Nachbarrevier. Wie verhalten Sie sich?

a) Der Hase darf nicht mitgenommen werden.

b) Der Hase darf zur unverzüglichen Ablieferung an den Reviernachbarn mitgenommen werdenX

c) Der Hase muss an Ort und Stelle versorgt werden und dem Reviernachbarn gemeldet werden 

147 Ein Jäger führt eine Büchse im Kaliber 6,5 x 57 R, Geschossgewicht 6 g, V100 = 860 m/sec, E100 = 2217 Joule. Ist 
diese Patrone für Rotwild zugelassen?

a) Ja, weil das Kaliber nicht unter 6,5 mm und die E100 mehr als 2000 J beträgt.X

b) Nein, weil das Kaliber mehr als 7,0 mm betragen muss.

c) Nein, weil das Geschoss weniger als 10 g wiegt.

148 Darf Schalenwild, ausgenommen Rehwild, mit Büchsenpatronen unter Kaliber 6,5 mm beschossen werden?

a) Ja, wenn die E100 mindestens 2000 J beträgt

b) Nein, das ist verboten.X

c) Ja, wenn die V100 mindestens 850 m/sec beträgt 
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149 Welche der nachfolgenden Wildarten dürfen mit einem Kaliber unter 6,5 mm beschossen werden?

a) RehwildX

b) SeehundeX

c) Frischlinge 

150 Es ist erlaubt:

a) Mit Posten einen Dachs zu erlegenX

b) Bei der Schwarzwildjagd Flintenlaufgeschosse zu verwendenX

c) Mit einer Kastenfalle, Fallentyp A, Fasanen zu fangen

d) Die Drückjagd auf Rehwild auszuübenX

e) Mit Büchsenpatronen im Kaliber .243 Remington, deren E 100 2300 Joule beträgt, auf Gamskitze zu schießen

151 Welche Voraussetzung muss eine Büchsenpatrone nach dem Bundesjagdgesetz erfüllen, damit man mit ihr auf 
Rehwild und Seehunde schießen darf?

a) Sie muss mindestens ein Kaliber von 5,6 mm besitzen

b) Sie muss eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von mindestens 1000 Joule besitzenX

c) Sie muss mindestens ein Kaliber von 6,5 mm und darüber hinaus eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von 
mindestens 2000 Joule besitzen

d) Sie muss mindestens ein Kaliber von 6,5 mm besitzen

152 Welche Voraussetzung muss eine Büchsenpatrone nach dem Bundesjagdgesetz erfüllen, damit man mit ihr auf 
sämtliches Schalenwild schießen darf?

a) Sie muss mindestens ein Kaliber von 5,6 mm besitzen

b) Sie muss eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von mindestens 1000 Joule besitzen

c) Sie muss mindestens ein Kaliber von 6,5 mm und darüber hinaus eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von 
mindestens 2000 Joule besitzen

X

d) Sie muss mindestens ein Kaliber von 6,5 mm besitzen

153 Darf man mit einer Flinte, Kal. 12, in Deutschland Schwarzwild erlegen?

a) Nein

b) Ja, wenn das Schrotkaliber ausreichend ist und die Hülsenlänge 70 mm beträgt

c) Ja, mit FlintenlaufgeschossenX

d) Ja, aber nur mit Schrotkorngrößen über 4 mm Dicke

154 Bei welcher Jagdart müssen Sie einen brauchbaren Jagdhund mit sich führen?

a) Ansitzjagd

b) DrückjagdX

c) FasanenjagdX

d) TaubenjagdX

e) Fangjagd

155 Welches Wild dürfen Sie bejagen, ohne einen brauchbaren Jagdhund mitzuführen?

a) Stockenten an fließendem Gewässer.

b) Rehwild vom Ansitz aus.X

c) Tauben an einem Fahrsilo.

d) Schwarzwild vom Ansitz aus.X

e) Stockenten an stehendem Gewässer. 
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156 Bei der Neuverpachtung der Jagd verlieren Sie Ihren gepachteten gemeinschaftlichen Jagdbezirk. Was haben Sie 
bezüglich der vorhandenen Jagdeinrichtungen (Hochsitze) zu beachten?

a) Die Hochsitze sind mein Eigentum. Ich werde sie auf jeden Fall zum Ende der Pachtzeit aus dem Revier entfernen.

b) Die Hochsitze sind dem Jagdnachfolger auf sein Verlangen gegen angemessene Entschädigung zu überlassen.X

c) Die Hochsitze muss ich dem Jagdnachfolger entschädigungslos überlassen, da sie auf fremdem Grund und Boden 
stehen und Teil des Reviers geworden sind. 

157 Sie haben einen Rehbock krankgeschossen. Den Schusszeichen nach hat er einen schweren Laufschuss. Bei 
der Nachsuche mit Ihrem brauchbaren Jagdhund stellen Sie fest, dass der kranke Rehbock ins Nachbarrevier 
gewechselt ist und möglicherweise noch lebt. Wie verhalten Sie sich als Nachsuchenführer richtig?

a) An der Reviergrenze stelle ich die Nachsuche ein, verständige den Reviernachbarn und warte dessen Entscheidung 
ab.

X

b) Ich darf die Reviergrenze auch dann überschreiten, wenn ich den Reviernachbarn zuvor nicht erreicht habe, um dem 
Rehbock vermeidbare Schmerzen zu ersparen. Nach Beendigung der Nachsuche verständige ich unverzüglich den 
Reviernachbarn.

X

c) An der Reviergrenze enden für mich alle Verpflichtungen. Die Sache ist für mich erledigt.

d) Ich unterbreche die Nachsuche in keinem Fall. Tierschutz geht vor Jagdrecht. 

158 In Ihrem Revier befindet sich eine Waldwiese mit einer Grillstelle die häufig genutzt wird. Welche Rechte haben 
Sie?

a) Ich darf auf der gesamten Jagdfläche uneingeschränkt jagen.

b) Während des Aufenthalts von Menschen darf ich dort nicht jagen (örtliches Jagdverbot).X

c) Ich kann die Besucher der Grillstelle auf mein jagdliches Vorhaben hinweisen.X

d) Ich sperre die Grillstelle für die Zeit der Jagdausübung durch Schilder.

e) Ich kann die Besucher der Grillstelle auf mein jagdliches Vorhaben hinweisen und darf unabhängig davon, ob die 
Besucher die Grillstelle verlassen, jagen. 

159 Sie üben die gesetzliche Wildfolge aus. Wie verwahren Sie während des Aufenthaltes im Nachbarrevier Ihre 
Schusswaffe?

a) Meine Schußwaffe verwahre ich im verschlossenen Kraftfahrzeug, da ich einen fremden Jagdbezirk zur Jagd 
ausgerüstet nicht betreten darf.

b) Die Schußwaffe verstecke ich im eigenen Revier, da ich einen fremden Jagdbezirk nicht zur Jagd ausgerüstet 
betreten darf.

c) Die Schusswaffe nehme ich mit ins Nachbarrevier. Die Wildfolge ist befugte Jagdausübung.X

d) Die Schusswaffe verbringe ich zuerst zu einem in der Nähe wohnenden Jagdkameraden zur sicheren Verwahrung, 
dann übe ich die Wildfolge aus.  

160 Sie wollen in Ihrem Revier am Waldrand eine Kanzel errichten. Welche Antworten sind richtig?

a) Ich benötige keine Zustimmung des Grundeigentümers.

b) Die Errichtung ist mit der Zahlung der Jagdpacht abgegolten.

c) Ich muss dem Eigentümer auf Verlangen eine angemessene Entschädigung bezahlen, wenn ihm die Duldung der 
Anlage zugemutet werden kann.

X

d) Die Errichtung bedarf der Zustimmung des Grundeigentümers. X

161 Ein Damwildhalter ohne Jagdschein bittet Sie als Jäger, für ihn einige Hirsche in seinem Gehege mit der 
Jagdwaffe zu töten.

a) Als Jagdscheininhaber können Sie das ohne weiteres tun.

b) Sie brauchen eine Schießerlaubnis der WaffenbehördeX

c) Sie brauchen einen Sachkundenachweis

d) Sie müssen den Abschuss der unteren Jagdbehörde anzeigen 

162 Ein Nachbar bittet Sie als Jäger, in seiner Garage einen Marder zu fangen, der sein Fahrzeug schon mehrfach 
beschädigt hat. Welche Antworten sind richtig?

a) Als sachkundige Person fange ich den Marder, wenn eine Fangerlaubnis vorliegt.X

b) Der Hauseigentümer hat ein beschränktes Jagdrecht, das sich im befriedeten Bezirk auch auf den Marder erstreckt.X

c) Das Aufstellen von Fallen ist "Nachstellen" und somit aktives Jagen.X

d) Als Jäger kann ich kein Verrichtungsgehilfe sein. 
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163 Ein Jagdpächter möchte an einem Sonntag in seinem Revier in Baden-Württemberg eine Drückjagd auf 
Schwarzwild im Wald veranstalten, an der außer ihm noch neun weitere Schützen und vier Treiber teilnehmen.

a) Dies ist erlaubt, da es sich nur um eine Gesellschaftsjagd handelt.

b) Dies ist erlaubt, da es sich nur um eine Treibjagd handelt.

c) Dies ist verboten, da es sich um eine Gesellschaftsjagd handelt und diese sonntags verboten ist.

d) Dies ist verboten, weil es sich um eine Treibjagd handelt und diese sonntags verboten ist.X

164 Ein Jagdpächter möchte an einem Sonntag in seinem Revier in Baden-Württemberg eine Hasenjagd im Feld 
veranstalten, an der außer ihm noch drei weitere Schützen und vier Treiber teilnehmen.

a) Dies ist verboten, da es sich hierbei um eine Gesellschaftsjagd handelt und diese sonntags verboten ist.

b) Dies ist verboten, weil es sich hierbei um eine Treibjagd handelt und diese sonntags verboten ist.

c) Dies ist erlaubt, da es sich hierbei nicht um eine Treibjagd handelt und nur diese sonntags verboten ist.X

d) Dies ist erlaubt, weil es sich hierbei sowohl um eine Treib- als auch um eine Gesellschaftsjagd handelt.

165 In Baden-Württemberg muss eine zugelassene und angemeldete Falle

a) gekennzeichnet seinX

b) jährlich neu angemeldet werden

c) bei Nichtgebrauch im Tresor gelagert werden

d) immer in Verbindung mit einer Fanggenehmigung verwendet werden 

166 Sie beschießen in der Nähe der Reviergrenze einen Rehbock. Der flüchtet über die Grenze und geht für Sie 
sichtbar und vom eigenen Revier aus für einen sicheren Schuß erreichbar, im Nachbarrevier ins Wundbett. Eine 
Wildfolgevereinbarung mit dem Reviernachbarn besteht nicht. Wie verhalten Sie sich in diesem Fall korrekt?

a) Ich trage vom eigenen Revier aus dem Bock den Fangschuss an und verständige dann unverzüglich den 
Reviernachbarn.

b) Ich trage vom eigenen Revier aus dem Bock den Fangschuss an, gehe dann mit meiner entladenen Schusswaffe 
zum Bock, versorge ihn, belasse ihn im Nachbarrevier und verständige unverzüglich den Reviernachbarn.

X

c) Ich trage vom eigenen Revier aus dem Bock den Fangschuss an, gehe dann mit meiner Schusswaffe zum Bock, 
versorge ihn und bringe ihn unaufgefordert dem Reviernachbarn

d) Ich trage vom eigenen Revier aus dem Bock den Fangschuss an und begebe mich anschließend zum Bock, um ihn 
zu versorgen. Meine Schusswaffe verstecke ich im eigenen Revier.

e) Ich verständige unverzüglich den Jagdnachbarn und warte dessen Eintreffen ab.

167 Die Ausbreitung des Schwarzwildes in den letzten Jahren verlangt die Ausnutzung aller Jagdmöglichkeiten auf 
Schwarzwild. Welche Jagdarten oder Jagdmöglichkeiten sind ohne besondere behördliche Genehmigung 
gesetzlich zulässig?

a) DrückjagdX

b) Verwendung von Nachtzielgeräten an der Kirrung

c) Verwendung von Scheinwerfern bei der Nachtjagd

d) Anlage von Saufängen 

e) Nachtjagd an der KirrungX

168 Welche Zeit gilt nach dem Bundesjagdgesetz als Nachtzeit?

a) Eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang

b) Eineinhalb Stunden vor Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang

c) Eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden vor SonnenaufgangX

d) Eineinhalb Stunden vor Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang 

e) von 22.00 Uhr bis 04.00 Uhr

169 Welches Schalenwild darf in Baden-Württemberg nachts bejagt werden?

a) Schwarzwild und in Rotwildgebieten weibliches Rotwild

b) Schwarzwild und in Rotwildgebieten weibliches Rotwild und RotwildkälberX

c) Schwarzwild und in Rotwildgebieten männliches Rotwild während der Brunft

d) Schwarzwild und in Rotwildgebieten sämtliches Rotwild 
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170 Auf welche Wildarten ist die Nachtjagd in Baden-Württemberg zulässig?

a) Auf männliches Rotwild

b) Auf FuchsX

c) Auf DachsX

d) Auf weibliches Rotwild und Kälber in RotwildgebietenX

e) Auf Rehwild

171 Welche Wildtiere dürfen im Rahmen ihrer Jagdzeit während der Nachtzeit erlegt werden?

a) FuchsX

b) Fasane

c) Rehwild

d) SchwarzwildX

e) MarderX

172 Auch ohne Ausnahmegenehmigung der Jagdbehörde ist bei Wild zugelassen

a) die Verabreichung von Arzneimitteln

b) das Ausbringen von Apfeltrester zum Ankirren von Rehwild X

c) die Verabreichung von Aufbaumitteln für den Wildkörper

d) die Verabreichung von Aufbaumitteln für die Gehörnmasse

173 Wie groß muss die Mündungsenergie der Geschosse bei Pistolen oder Revolvern nach dem Landesjagdgesetz 
sein, damit man mit ihnen bei der Fallenjagd Fangschüsse abgeben kann?

a) 100 JouleX

b) 200 Joule

c) 1000 Joule

d) 2000 Joule 

174 Es ist erlaubt, beim Erlegen von Wild aller Art zu verwenden oder zu nutzen

a) Tonbandgeräte oder elektrische Schläge erteilende Geräte

b) Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt 
sind

c) Vorrichtungen zum Beleuchten der ZieleinrichtungX

d) künstliche Lichtquellen und Spiegel 

175 Von welcher Stelle wird der Abschussplan für gemeinschaftliche Jagdbezirke genehmigt?

a) Von der Gemeinde

b) Von der Vereinigung der Jäger

c) Von der Hegegemeinschaft

d) Von der Unteren JagdbehördeX

176 Welche Aussagen sind richtig? Der Abschuss des Wildes ist so zu regeln, dass

a) ein möglichst hoher Wildbestand erhalten bleibt

b) keine übermäßigen Wildschäden entstehenX

c) ein gesunder Wildbestand erhalten bleibtX

d) die Belange von Naturschutz- und Landschaftspflege berücksichtigt werden X

e) ein möglichst geringer Wildbestand erhalten bleibt
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177 Welche Aussage bezüglich des Abschussplans ist falsch?

a) in gemeinschaftlichen Jagdbezirken ist der Abschussplan vom Jagdausübungsberechtigten im Einvernehmen mit 
dem Jagdvorstand aufzustellen

b) innerhalb von Hegegemeinschaften sind die Abschusspläne im Einvernehmen mit den Jagdvorständen der 
Jagdgenossenschaften und den Inhabern der Eigenjagdbezirke aufzustellen, die der Hegegemeinschaft angehören

c) alles Schalenwild sowie Auer-, Birk- und Rackelwild darf nur aufgrund und im Rahmen eines Abschussplans erlegt 
werden

X

178 Welche Aussage trifft bezüglich der Abschussmeldung /Streckenliste zu?

a) die schriftliche Abschussmeldung für alles Schalenwild, außer Schwarzwild, hat wöchentlich zu erfolgen

b) die schriftliche Abschussmeldung für alles Schalenwild, außer Schwarzwild, hat vierteljährlich zu erfolgen

c) die schriftliche Abschussmeldung für alles Schalenwild, einschließlich Schwarzwild, hat monatlich zu erfolgen

d) die schriftliche Abschussmeldung für alles Schalenwild, ausgenommen Rotwild, hat jährlich zu erfolgenX

e) die Abschussmeldung für Rotwild muss innerhalb von 3 Tagen erfolgen.X

179 Wie ist der Abschuss des Wildes nach § 21 des Bundesjagdgesetzes zu regeln?

a) Die Abschussregelung bestimmt die Zeiten, in denen die Jagd auf das Wild ausgeübt werden darf (Jagdzeiten)

b) der Abschuss des Wildes ist so zu regeln, dass die berechtigten Ansprüche der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
auf Schutz gegen Wildschäden voll gewahrt bleiben sowie die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
berücksichtigt werden

X

c) durch den Erlass von Richtlinien für die Bewirtschaftung und den Abschuss von Schalenwild

d) auf Anordnung der Jagdbehörde wird der Jagdausübungsberechtigte verpflichtet, alle innerhalb eines Jagdjahres in 
seinem Jagdbezirk erbeuteten Trophäen in einer Trophäenschau auszustellen 

180 Ein Jäger führt eine Büchse im Kaliber 6,5 x 57 R, die eine E 100 = 2217 Joule hat. Was darf er damit erlegen?

a) alles Haarwild außer Schalenwild

b) nur Rehwild aber kein anderes Schalenwild

c) nur Raubzeug, Raubwild, wildernde Hunde und Katzen

d) alles Wild X

e) nur Schalenwild

181 Welche Wildarten darf man in Deutschland mit der .222 Rem erlegen?

a) Damwild

b) alles Schalenwild bis 30 kg

c) Gämsen

d) Rehwild X

e) FüchseX

182 Welches Wild darf in freier Wildbahn nur aufgrund und im Rahmen eines Abschussplanes erlegt werden?

a) alles Schalenwild

b) Auer-, Birk- und Rackelwild sowie Schalenwild mit Ausnahme des Schwarzwildes X

c) alles Schalenwild, das zum Hochwild zählt

d) alles Schalenwild, sowie Auer-, Birk- und Rackelwild

183 Für welche Wildart muss kein Abschussplan erstellt werden?

a) Rehwild

b) Rotwild 

c) Damwild

d) SchwarzwildX
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184 Grundsätzlich ist es nicht verboten

a) Wild aus Luftfahrzeugen zu erlegen

b) wildernde Hunde und streunende Katzen aus Luft-, Kraft- und Wasserfahrzeugen zu erlegenX

c) Wild aus Kraftfahrzeugen zu erlegen

d) Wild aus maschinengetriebenen Wasserfahrzeugen zu erlegen 

185 Sie wollen im Feld auf einem Privatgrundstück eine Ansitzleiter errichten. Sie benötigen

a) eine Baugenehmigung

b) eine Genehmigung der Berufsgenossenschaft

c) eine Genehmigung der Gemeinde

d) eine Genehmigung des Grundstückseigentümers X

186 Innerhalb welcher Frist muss die Erlegung von Rotwild in Baden-Württemberg der Unteren Jagdbehörde 
gemeldet werden?

a) zum Ende des Jagdjahres 

b) innerhalb von vier Wochen nach der Erlegung

c) innerhalb einer Woche nach Erlegung

d) innerhalb von drei Tagen nach der ErlegungX

187 Welche Aussage ist falsch? Anordnungen in Wildschutzgebieten

a) können Beschränkungen der Jagd enthalten

b) müssen die Durchführung von Gesellschaftsjagden regelnX

c) können das Ruhen der Jagd vorsehen

d) können das Betreten eines Wildschutzgebietes beschränken 

188 Welche Patrone ist zur Jagd auf Rehwild nicht zugelassen?

a) 8 x 57 IRS 

b) .22 lang für BüchsenX

c) .222 Remington Magnum

d) 7 x 64

e) 5,6 x 57

189 Ein Jagdpächter möchte in seinem Revier sechs Monate vor Beginn der Jagdzeit Fasane aussetzen.

a) Dies ist verboten. 

b) Dies ist ohne Einschränkung möglich.X

c) Dies ist nur mit Genehmigung der oberen Jagdbehörde zulässig.

d) Dies ist nur mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde zulässig.

190 Ein Jagdpächter möchte in seinem Revier in Baden-Württemberg sechs Monate vor Beginn der Jagdzeit 
Rebhühner aussetzen.

a) Dies ist ohne Einschränkung möglich.

b) Dies ist nur mit Genehmigung der oberen Jagdbehörde zulässig.X

c) Dies ist nur mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde zulässig.

d) Dies ist verboten. 

191 Ein Jagdpächter möchte in seinem Revier sechs Monate vor Beginn der Jagdzeit Wildkaninchen aussetzen.

a) Dies ist ohne Einschränkung möglich.

b) Dies ist nur mit Genehmigung der oberen Jagdbehörde zulässig.

c) Dies ist nur mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde zulässig.

d) Dies ist verboten. X
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192 Ein Jagdpächter möchte in seinem Revier sechs Monate vor Beginn der Jagdzeit Schwarzwild aussetzen.

a) Dies ist ohne Einschränkung möglich.

b) Dies ist nur mit Genehmigung der oberen Jagdbehörde zulässig.

c) Dies ist verboten.X

d) Dies ist nur mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde zulässig.

193 Für welche Wildart ist die Jagd mit Fanggeräten oder Fangvorrichtungen nach dem Jagdgesetz verboten?

a) Wildkaninchen

b) Stockente (Anm.: Fasan auch verboten? Dann als Variante nehmen)X

c) Baummarder

d) Fuchs 

194 In Baden-Württemberg sind nur noch bestimmte Fallentypen zum Lebend- und Totfang von ausgewachsenem 
Haarraubwild zulässig. Zulässig ist z.B.

a) Kastenfalle aus Draht zum Lebendfang

b) Drahtbügel (Conibear-) Falle

c) Rasenfalle 

d) Abzugseisen mit 56 cm BügelweiteX

195 Eine Wiesel-Wippbrett-Kastenfalle muss in Baden-Württemberg kontrolliert werden

a) einmal täglich

b) ein Mal pro Woche

c) mindestens zwei Mal täglich morgens und abends, erstmals 24 Stunden nach der Fängischstellung der Falle

d) mindestens zwei Mal täglich mittags und abends, spätestens jedoch 12 Stunden nach der Fängischstellung der Falle. X

196 Ihr Hausnachbar bittet Sie als zuständigen Jagdpächter, auf seiner Dachbühne einen Steinmarder zu fangen.

a) Sie benötigen dafür einen Sachkundenachweis

b) Sie dürfen nur tätig werden, wenn für das Grundstück eine behördliche Fanggenehmigung vorliegtX

c) Sie können das ohne weiteres tun

d) Sie müssen einen lebend gefangenen Marder anderorts wieder freilassen 

197 Die Brackenjagd darf nur ausgeübt werden

a) von einem nicht stehenden Kraftfahrzeug aus

b) aus einem stehenden Kraftfahrzeug

c) auf eingefangenes oder aufgezogenes Wild, wenn dieses innerhalb von 4 Wochen vor Beginn der Jagdausübung 
ausgesetzt ist

d) auf einer Fläche von mindestens 1.000 ha X

198 Welche Größe muss eine Fläche mindestens haben, um auf ihr nach dem Bundesjagdgesetz die Brackenjagd 
ausüben zu dürfen?

a) 75 Hektar

b) 150 Hektar

c) 800 Hektar

d) 1000 Hektar X

199 Ein nicht mit Schusswaffen ausgerüsteter Jäger trifft in einem fremden Revier auf ein im Straßenverkehr schwer 
verletztes Reh, ohne dass sachgemäße Hilfe zur Verfügung steht. Er nickt das Reh ordnungsgemäß ab. Es 
handelt sich um

a) einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

b) NotstandX

c) das Jedermannsrecht

d) Wilderei 
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200 Es ist erlaubt,

a) das Frettieren auf Kaninchen auszuübenX

b) am 27. Dezember Enten zu jagenX

c) die Such- und Treibjagd auf Waldschnepfen im Frühjahr auszuüben

d) mit Posten auf einen Dachs zu schießenX

e) auf Wild mit halbautomatischen Waffen, die mehr als 2 Patronen in das Magazin aufnehmen, zu schießen

201 Ein Jäger sieht in einem fremden Revier, wie ein anderer Kraftfahrer vor ihm ein Stück Rehwild anfährt. Dieses 
bleibt schwerverletzt liegen. Er hat eine Pistole Kaliber 9 mm kurz mit entsprechender Munition bei sich, deren 
Mündungsenergie unter 200 Joule liegt. Was soll er tun?

a) es geht ihn nichts an, weil nicht er, sondern ein anderer den Zustand des Rehes verursacht hat

b) er kann nichts tun, weil die von ihm mitgeführte Kurzwaffe nicht die Mündungsenergie von 200 Joule erbringt

c) er darf selbst entscheiden, ob er das Stück schnell tötet, auch wenn er dem Stück den Fangschuss mit der 
Faustfeuerwaffe, die keine erforderliche Mündungsenergie erbringt, anträgt

d) er soll das Stück möglichst schnell erlösen, dabei kann er die mitgeführte Pistole verwenden, um das Stück möglichst 
schnell und schmerzlos zu töten

X

202 Auf welche Tiere ist der Schrotschuss erlaubt?

a) Frischling

b) FuchsX

c) Rehkitz

d) SteinmarderX

e) DachsX

203 Es ist erlaubt,

a) ohne Jagdschein, aber mit der schriftlichen Erlaubnis des/der Jagdausübungsberechtigten, Abwurfstangen zu 
sammeln

X

b) die Brackenjagd auf einer Fläche von 800 ha auszuüben

c) in Notzeiten Schalenwild in einem Umkreis von 150 m von Fütterungen zu erlegen

d) Belohnungen für den Abschuss von Federwild auszusetzen 

204 Welche Aussagen sind falsch?

a) Wild, für das eine Jagdzeit nicht festgesetzt ist, ist während des ganzen Jahres mit der Jagd zu verschonen

b) in Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht notwendigen Elternteile, 
auch die von Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden

c) das Ausnehmen der Gelege von Federwild ist verboten

d) die Bejagung von Raubwild in der Nacht ist verboten X

e) das Sammeln der Eier von Ringel- und Türkentauben ist erlaubtX

205 Welche Antwort ist richtig?

a) zur Nachsuche auf Rot- und Schwarzwild dürfen nur Bayerische Gebirgsschweißhunde verwandt werden

b) zur Nachsuche auf Rot- und Schwarzwild dürfen nur Hannoveraner Schweißhunde verwandt werden

c) zur Nachsuche auf Rot- und Schwarzwild dürfen nur zugelassene Schweißhunde verwandt werden

d) zur Nachsuche bei Such-, Drück- und Treibjagden dürfen nur brauchbare Jagdhunde verwandt werden X

206 Für Wild, das bei der Nachsuche zur Strecke gebracht wird, gilt:

a) Krankgeschossenes Wild wird immer auf den Abschussplan des Jagdausübungsberechtigten angerechnet, in dessen 
Revier es krank geschossen wurde, auch wenn es erst bei einer Nachsuche im Nachbarrevier gefunden wird.

X

b) Wild wird immer auf den Abschussplan des Jagdausübungsberechtigten angerechnet, in dessen Bezirk es getötet 
wurde.

c) Krankgeschossenes Wild, das bei einer erlaubten Nachsuche den Fangschuss im Nachbarrevier erhält, wird immer 
auf den Abschussplan des Nachbarreviers angerechnet.
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207 Bei welchen Jagdarten ist in Baden-Württemberg die Verwendung brauchbarer Jagdhunde in genügender Zahl 
gesetzlich vorgeschrieben?

a) beim Ansitz auf Rotwild

b) bei der Jagd auf WasserwildX

c) bei der Baujagd auf Füchse

d) beim Nachtansitz auf Schwarzwild 

208 Bei welchen Jagdarten müssen brauchbare Jagdhunde mitgeführt und zur Nachsuche verwendet werden?

a) SuchjagdenX

b) Lockjagden

c) TreibjagdenX

d) Pirschjagd

e) Bejagung von FederwildX

209 Wie müssen Hunde und Waffen auf dem Jägernotweg mitgeführt werden?

a) Waffe entladen und im Futteral, Hund angeleintX

b) Waffe schussbereit, Hund angeleint

c) Waffe unterladen geschultert, Hund frei

d) Waffe entladen, Hund frei bei Fuß 

210 Es ist erlaubt, beim Fang oder Erlegen von Wild aller Art zu verwenden oder zu nutzen

a) künstliche Lichtquellen und Spiegel

b) Vorrichtungen zum Beleuchten der ZieleinrichtungX

c) Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt 
sind

d) Tonbandgeräte oder elektrische Schläge erteilende Geräte 

211 Wer darf in Baden-Württemberg bei der gesetzlichen Wildfolge die Jagdreviergrenze überschreiten, wenn der 
Nachbar nicht erreichbar und keine Wildfolgevereinbarung schriftlich getroffen wurde?

a) jeder Schweißhundführer mit einem Hannoveraner

b) der zur Jagdausübung Befugte mit einem brauchbaren Jagdhund, wenn nur dadurch schwerkrankes Wild vor 
vermeidbaren Schmerzen und Leiden bewahrt werden kann

X

c) jeder Hundeführer mit einem brauchbaren Jagdhund

d) jeder Hundeführer, der mit seinem Hund die erschwerte Schweißhundprüfung abgelegt hat

212 Auf welchen Feldern ist die Ausübung der Treibjagd jagdrechtlich verboten?

a) auf Feldern, die mit ausgereiften Hackfrüchten bestanden sind

b) auf Feldern, die mit reifender Halm- oder Samenfrucht oder mit Tabak bestanden sindX

c) auf Feldern, die mit überwinternder Halm- oder Samenfrucht bestanden sind

d) auf Feldern, die mit Sonderkulturen bestanden sind 

213 Welche Aussage über Gesellschaftsjagden ist richtig?

a) Gesellschaftsjagden sind alle Jagden, bei denen mehr als 3 Personen die Jagd als Schützen ausüben

b) Gesellschaftsjagden sind alle Jagden, bei denen mehr als 4 Personen die Jagd als Schützen ausüben

c) jede Jagd, an der mehr als ein Schütze teilnimmt, ist eine Gesellschaftsjagd 

d) Gesellschaftsjagden sind alle Jagden, an denen mehr als 8 Personen teilnehmenX

214 Sie wollen im Feld auf einem Gemeindegrundstück eine Jagdkanzel errichten. Sie benötigen

a) eine Baugenehmigung

b) eine naturschutzrechtliche Genehmigung

c) eine Genehmigung des Grundstückseigentümers (der Gemeinde)X

d) eine Genehmigung der Berufsgenossenschaft 

4.8 Jagdschutz
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215 Welche Futtermittel dürfen für die Fütterung und Kirrung von wiederkäuendem Schalenwild nicht ausgebracht 
werden?

a) Grünfuttersilage

b) Eicheln und KastanienX

c) Obsttrester mit geringer Haferbeimischung

d) Getrocknetes BrotX

e) Weizen, Roggen oder Gerste X

216 Ein Jagdaufseher erlegt bei Nacht aus seinem KFZ im Scheinwerferlicht eine streunende Katze, einen Fuchs, 
einen Waschbär und eine Wanderratte.

a) Dies ist erlaubt.

b) Dies ist nicht erlaubt.

c) Dies ist bei Fuchs und Waschbär erlaubt.

d) Dies ist nur bei streunenden Katzen erlaubt. X

217 Ein Grundstückseigentümer erlegt innerhalb des befriedeten Bezirks Wild, das nicht seinem beschränkten 
Jagdausübungsrecht unterliegt.

a) Er begeht Jagdwilderei.

b) Dies bleibt unsanktioniert.

c) Er begeht eine Ordnungswidrigkeit. X

218 Welche Personen sind bezüglich der Jagdschutzbefugnisse den Revierpächtern gleichgestellt?

a) Jagderlaubnisscheininhaber

b) Bestätigte Jagdaufseher, die nicht Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sindX

c) Bestätigte Jagdaufseher, die Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sind 

219 Bei einer Treibjagd, bei der Sie als Jagdgast teilnehmen, gibt der Jagdherr streunende Katzen ausdrücklich zum 
Abschuss frei. Sie

a) erlegen jede Katze.

b) erlegen jede streunende Katze.

c) erlegen jede streunende Katze außerhalb 500 m zum nächsten bewohnten Gebäude.

d) erlegen keine Katzen. X

220 Sie konnten als Jagdschutzberechtigter eine streunende Katze in einer Kastenfalle einfangen. Sie

a) töten die Katze noch in der Falle, wenn diese mehr als 500 m zum nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt war.

b) töten die Katze nicht und behandeln sie als Fundsache.X

c) töten die Katze erst nachdem Sie sie aus der Falle "befreit" haben.

d) lassen die Katze auf offenem Feld frei und hetzen Ihren Hund auf sie. 

221 Sie konnten als Jagschutzberechtigter einen wildernden Hund einfangen. Sie

a) töten den Hund, da er gewildert hat.

b) behandeln den Hund wie eine Fundsache.X

c) verpassen dem Hund durch einen nicht tödlichen Schrotschuss einen "Denkzettel". 

222 Sie sind als Jagdgast in einem fremden Revier, als plötzlich ein Kleiner Münsterländer dicht hinter einer hoch 
beschlagenen Geiß hetzt. Wie verhalten Sie sich?

a) Als Jagdschutzberechtigter töte ich den Hund, da er unstreitig wildert.

b) Ich töte den Hund keinesfalls, ich versuche ihn zu fangen.X

c) Ich töte den Hund, da er wildert und er zudem dem Wild und den Menschen gefährlich werden kann.

d) Ich töte den Hund, obwohl ich als Jagdgast nicht jagdschutzberechtigt bin. Die Tötung ist tierschutzrechtlich erlaubt.

e) Ich töte den wildernden Hund ohne Einfangversuch, da hierzu - zum Schutz der Geiß - keine Zeit bleibt. 
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223 Sie beobachten als Jagdpächter in Ihrem Revier, wie ein Rehpinscher auf offenem Feld ein gesundes Reh 
lauthals verfolgt. Wie verhalten Sie sich?

a) Ich töte den Hund wenn ich ihn nicht einfangen kann.

b) Ich töte als Jagdschutzberechtiger den wildernden Hund.

c) Ich töte den Hund nicht, da er das gesunde Reh nicht gefährden kann.X

d) Ich töte den Hund, da er mein Recht zur befugten Jagdausübung stört und ich dies nicht zu dulden brauche. 

224 Mit welchem amtlichen Dokument kann ein Jagdschutzberechtigter gegenüber einem Betroffenen seine 
Jagdschutzbefugnis nachweisen?

a) Mit dem gültigen Jahresjagdschein, in dem die Jagdpachtflächen eingetragen sind.X

b) Mit dem Personalausweis/ Reisepass.

c) Mit dem gültigen Jahresjagdschein in Verbindung mit der Waffenbesitzkarte.

d) Mit dem Ausweis für Jagdschutzberechtigte.X

e) Mit einer schriftlichen Bestätigung durch den Jagdausübungsberechtigten. 

225 Welche Tätigkeiten werden vom Jagdschutz erfasst?

a) Schutz des Wildbrets vor Verderb.

b) Die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.X

c) Schutz des Waldes vor Wildverbiss.

d) Schutz des Wildes vor Futternot.X

e) Schutz des Wildes vor wildernden Hunden und Katzen.X

226 Welche Tätigkeiten werden nicht vom Jagdschutz erfasst?

a) Schutz des Wildes vor wildernden Hunden und Katzen

b) Schutz des Waldes vor WildverbissX

c) Schutz des Wildbrets vor VerderbX

d) Schutz des Wildes vor Futternot

e) Die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften 

227 Welche Futtermittel dürfen für die Fütterung und Kirrung von wiederkäuendem Schalenwild ausgebracht werden?

a) GrünfuttersilageX

b) Eicheln und Kastanien

c) Obsttrester mit geringer HaferbeimischungX

d) Getrocknetes Brot

e) Weizen, Roggen oder Gerste 

228 Als "Jedermannsrecht"  kommen auch auf der Jagd in Betracht

a) die Durchsuchung eines Verdächtigen

b) die vorläufige FestnahmeX

c) die Verhaftung des Verdächtigen

d) das Anhalten eines Spaziergängers, der seinen Hund frei laufen lässt

e) die NotwehrX

229 Welche Aussagen hinsichtlich der Kirrung von Wild sind falsch?

a) Für Schalenwild dürfen pro Jagdbezirk höchstens drei Kirrungen betrieben werden.X

b) Die Kirrung von Wild ist eine jagdbetriebliche Maßnahme und dient der Erleichterung der Bejagung und der 
Abschussplanerfüllung.

c) Die untere Jagdbehörde kann die Kirrung zeitlich, räumlich und auf bestimmte Wildarten begrenzt untersagen.

d) Für die Kirrung von Schalenwild dürfen nur bis zu 5 Liter Futtermittel pro Bejagungseinrichtung vorhanden sein. X
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230 Welche Aussagen hinsichtlich der Kirrung von Wild sind richtig?

a) Für Schalenwild dürfen pro Jagdbezirk höchstens drei Kirrungen betrieben werden.

b) Die Kirrung von Wild ist eine jagdbetriebliche Maßnahme und dient der Erleichterung der Bejagung und der 
Abschussplanerfüllung.

X

c) Die untere Jagdbehörde kann die Kirrung zeitlich, räumlich und auf bestimmte Wildarten begrenzt untersagen.X

d) Für die Kirrung von Schalenwild dürfen nur bis zu 5 Liter Futtermittel pro Bejagungseinrichtung vorhanden sein. 

231 Welche Aussagen hinsichtlich der Kirrung von Wild sind falsch?

a) Für Schwarzwild dürfen pro Jagdbezirk höchstens drei Kirrungen betrieben werden.X

b) Die Kirrung von Wild ist eine jagdbetriebliche Maßnahme und dient der Erleichterung der Bejagung und der 
Abschussplanerfüllung.

c) Die untere Jagdbehörde kann die Kirrung zeitlich, räumlich und auf bestimmte Wildarten begrenzt untersagen.

d) Für die Kirrung von Schwarzwild dürfen bis zu 10 Liter Futtermittel pro Bejagungseinrichtung vorhanden sein.  X

232 Schalenwildfütterungen dürfen in Baden-Württemberg beschickt werden

a) jederzeit

b) nur wenn der Boden ganz oder teilweise mit Schnee bedeckt ist

c) in der Zeit vom 1.12. - 31.3. und wenn die untere Jagdbehörde die Fütterung anordnetX

d) nur bei gefrorenem Boden 

233 In welchen Fällen ist der Jagdausübungsberechtigte zur Wildfütterung verpflichtet?

a) In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März, wenn Futternot besteht.X

b) Grundsätzlich in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. März.

c) Immer dann, wenn die untere Jagdbehörde wegen Futternot eine Fütterung anordnet.X

d) Bei Schneelagen über 30 cm Schneehöhe.

e) Wildenten sind zu füttern, wenn die untere Jagdbehörde wegen Futternot eine Fütterung anordnet. X

234 Welche Aussagen hinsichtlich der Ablenkungsfütterung für Schwarzwild sind richtig?

a) Die Ablenkungsfütterung muss im Wald mindestens 300 m von der Wald-Feld-Grenze entfernt sein.X

b) Die Ablenkungsfütterung muss im Feld mindestens 300 m von der Wald-Feld-Grenze entfernt sein.

c) An der Ablenkungsfütterung darf Getreide aller Art offen ausgestreut werden.

d) An der Ablenkungsfütterung darf ein Hochsitz zur reinen Wildbeobachtung vorhanden sein.

e) An der Ablenkungsfütterung darf Wild im Umkreis von 100 m nicht erlegt werden, mit Ausnahme von 
Bewegungsjagden. 

X

235 Welche Aussagen hinsichtlich der Ablenkungsfütterung für Schwarzwild sind falsch?

a) Die Ablenkungsfütterung muss im Wald mindestens 300 m von der Wald-Feld-Grenze entfernt sein.

b) Die Ablenkungsfütterung muss im Feld mindestens 300 m von der Wald-Feld-Grenze entfernt sein.X

c) An der Ablenkungsfütterung darf Getreide aller Art offen ausgestreut werden.X

d) An der Ablenkungsfütterung darf ein Hochsitz zur reinen Wildbeobachtung vorhanden sein.X

e) An der Ablenkungsfütterung darf Wild im Umkreis von 100 m nicht erlegt werden, mit Ausnahme von 
Bewegungsjagden. 

236 Die vorläufige Festnahme als Jedermannsrecht ist geregelt

a) in der StrafprozessordnungX

b) im Strafgesetzbuch

c) im Bundesjagdgesetz

d) im Waffengesetz 

e) im Grundgesetz
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237 Die gesetzlichen Voraussetzungen der Notwehr sind geregelt

a) im Bundesjagdgesetz

b) im Bürgerlichen Gesetzbuch und im StrafgesetzbuchX

c) im Grundgesetz

d) in den Unfallverhütungsvorschriften 

238 Das Recht auf Notwehr steht zu

a) nur dem Jagdaufseher

b) nur dem bestätigten Jagdaufseher

c) dem bestätigten Jagdaufseher und dem Jagdausübungsberechtigten

d) jedermann X

239 Welche Schutzfunktionen gehören gemäß § 23 BJagdG zu den Inhalten des Jagdschutzes?

a) Schutz vor wildernden KatzenX

b) Schutz vor WilderernX

c) Schutz vor FutternotX

d) Schutz vor Schälschäden

e) Schutz vor Verbissschäden

240 Nicht zu den Jagdschutzberechtigten gehört

a) der Jagdausübungsberechtigte

b) der bestätigte Jagdaufseher

c) der JagdgastX

d) der Revierförster in seinem Dienstbezirk 

241 Welche Aussage über einen Jagdaufseher ist richtig?

a) ein bestätigter Jagdaufseher hat immer die Rechte und Pflichten eines Polizeibeamten

b) ein bestätigter Jagdaufseher muss jagdpachtfähig sein

c) die Bestätigung eines Jagdaufsehers wird nur erteilt, wenn keine Bedenken gegen die Person und die Zuverlässigkeit 
des Jagdaufsehers bestehen

X

d) bei Jagdbezirken über 1.000 Hektar soll der Jagdaufseher Berufsjäger sein 

242 Wem obliegt der Jagdschutz in einem Jagdbezirk?

a) Nur dem von der zuständigen Behörde bestätigten Jagdaufseher und dem Jagdausübungsberechtigten, sofern er 
Inhaber eines Jagdscheines ist

b) Dem von der zuständigen Behörde bestätigten Jagdaufseher und dem Jagdausübungsberechtigten, sofern er 
Inhaber eines Jagdscheines ist sowie den zuständigen öffentlichen Stellen

X

c) Dem Jagdausübungsberechtigten, der Jagdgenossenschaft und der Polizei

d) Nur der zuständigen unteren Jagdbehörde 

243 Ein Jagdausübungsberechtigter erlangt die Jagdschutzberechtigung in seinem Jagdbezirk

a) kraft GesetzesX

b) mittels Verleihung durch die Oberste Jagdbehörde

c) mittels öffentlich rechtlicher Bestätigung durch die Untere Jagdbehörde

d) überhaupt nicht, denn jagdschutzberechtigt ist nur der Jagdaufseher 

e) durch Festlegung im Jagdpachtvertrag
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244 Jugendliche veranstalten mit geländegängigen Leichtkrafträdern Übungs- und Wettfahrten abseits der Wege, 
auch durch die Einstände des Wildes. Wer darf die Fahrer anhalten und ihre Personalien feststellen und zwar mit 
körperlicher Gewalt, z.B. Versperren des Weges, Anhalten des Fahrzeuges (nicht aber mit Schusswaffe)?

a) der den Pächter begleitende Jagdgast

b) der Inhaber eines entgeltlichen Jagderlaubnisscheines

c) der Inhaber eines unentgeltlichen Jagderlaubnisscheines

d) ein Polizeibeamter X

245 Auf einem für den allgemeinen Verkehr gesperrten Waldweg kürzen viele Autofahrer den Weg ab. Wer darf die 
Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwingen, um ihre Personalien festzustellen?

a) jedermann (auf frischer Tat)

b) der Jagdpächter

c) der Jagdgast

d) ein herbeigerufener Polizeibeamter X

246 Ein als Jagdgegner bekannter Mitbürger stört Sie regelmäßig, absichtlich bei der Jagd. Welche rechtliche 
Handhabe besitzen Sie, um ihn von seinem Tun abzubringen?

a) Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Jagdstörung.X

b) Strafanzeige an die Staatanwaltschaft wegen Jagdstörung.

c) Einreichung einer Unterlassungsklage beim zuständigen Amtsgericht.X

d) Androhung von körperlicher Gewalt wenn er das nächste Mal stört.

247 Ein Hundehalter lässt immer wieder seinen Hund in Ihrem Jagdrevier frei laufen, wobei der Hund auch 
regelmäßig Wild hetzt. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Sie, den Hundehalter zu gesetzmäßigem 
Verhalten zu zwingen?

a) Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er seinen Hund außerhalb seiner Einwirkung frei laufen lässt.X

b) Meldung an die Ortspolizeibehörde mit dem Ziel, dem Hundehalter Auflagen nach der Hundeverordnung Baden-
Württemberg über das Führen des Hundes auferlegen zu lassen

X

c) Einreichung einer Unterlassungsklage beim zuständigen Amtsgericht.X

d) Abschuss des Hundes, wenn er beim nächsten Mal frei auf einem Waldweg läuft.

248 Zur Beköderung eines Fuchsluderplatzes ist in Baden-Württemberg nicht zulässig

a) geräucherter FischX

b) Fallobst

c) im Revier verunfalltes Wild

d) Aufbruch von Wild aus dem eigenen Revier 

249 Sie finden in einem in Baden-Württemberg gelegenen Jagdrevier im Wald 200 m von der Wald-Feld-Grenze 
entfernt einen Haufen mit Mais und Getreide. Der zufällig vorbeikommende Jagdpächter erklärt Ihnen, es handele 
sich um eine Ablenkungsfütterung für Schwarzwild. Was ist richtig?

a) Mais und Druschabfälle sind als Futtermittel für eine Ablenkungsfütterung nicht zulässig

b) Die Zahl der Ablenkungsfütterungen je Revier und die zulässige Futtermenge ist beschränkt

c) Ablenkungsfütterungen für Schwarzwild müssen mindestens 300 m von der Feld- Wald-Grenze entfernt seinX

d) Bei Ablenkungsfütterungen dürfen zulässige Futtermittel in jedem Fall offen ausgebracht werden

250 In welchem Umkreis von Fütterungen darf Schalenwild in der Notzeit nicht erlegt werden?

a) im Umkreis von 50 m

b) im Umkreis von 100 m 

c) im Umkreis von 200 mX

d) im Umkreis von 300 m

e) im Umkreis von 500 m
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251 Sie sind Pächter eines Reviers auf der Schwäbischen Alb. Das Revier liegt auf einer Meereshöhe von 745 bis 900 
Meter über NN. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

a) Sie dürfen keine Schwarzwildkirrungen anlegen

b) Sie dürfen Schwarzwildkirrungen betreiben aber nicht mit Mais bestücken

c) Sie dürfen Schwarzwildkirrungen nur in den Revierteilen unter 800 m betreiben

d) Sie dürfen Schwarzwildkirrungen anlegen X

252 Für die Ablenkungsfütterung von Schwarzwild ist in Baden-Württemberg zulässig

a) offene Druschabfallhaufen neben Hochsitzen zu deponieren

b) automatische Futterstreuer zur Ausbringung von Mais und Getreide ohne Zäunung einzusetzen

c) Mais in unbegrenzter Menge einzusetzen, wenn hinreichende Vorkehrungen getroffen wurden, dass das Futter 
anderem Schalenwild nicht zugänglich ist

X

d) in speziellen Wühläckern im Wald Mais ohne Schutzvorrichtungen einzupflügen 

253 Die Zahl der zulässigen Kirrstellen pro Revier ist in Baden-Württemberg gesetzlich geregelt. Welche Aussagen 
treffen zu?

a) Hat das Revier weniger als 50 ha Wald ist nur eine Kirrstelle zulässig

b) Die Zahl betriebener Kirrstellen pro Revier für wiederkäuendes Schalenwild ist nicht beschränktX

c) Pro Revier dürfen je 100 ha Wald drei Kirrstellen für wiederkäuendes Schalenwild betrieben werden

d) Pro Revier darf je angefangene 50 ha Wald eine Kirrstelle für Schwarzwild betrieben werden, wobei mindestens zwei 
Kirrungen zulässig sind

X

254 In einem 350 ha großen Revier mit 35 ha Waldfläche dürfen in Baden-Württemberg betrieben werden

a) 2 SchwarzwildkirrungenX

b) 3 Schwarzwildkirrungen im Feld, 1 Schwarzwildkirrung im Wald

c) bis zu 4 Schwarzwildkirrungen

d) bis zu 5 Schwarzwildkirrungen 

255 Die Zahl der zulässigen Kirrstellen pro Revier ist in Baden-Württemberg begrenzt bei

a) SchwarzwildX

b) Schalenwild

c) Rehwild

d) Wiederkäuendem Schalenwild

e) Rotwild in Lagen über 800 m

256 Rehwild darf in Baden-Württemberg mit geringen Futtermengen zur Erleichterung der Bejagung angelockt 
(gekirrt) werden

a) zwischen dem 1. Dezember und dem 31. März

b) in der Jagdzeit

c) in der Jagdzeit ab 1. SeptemberX

d) in der Jagdzeit zwischen dem 1. September und 15. Januar 

257 Für wiederkäuendes Schalenwild dürfen in Baden-Württemberg nur bestimmte Futtermittel zur Fütterung und 
Kirrung eingesetzt werden. Welche gehören dazu?

a) GrünfuttersilagenX

b) ApfeltresterX

c) Kastanien

d) Getrocknete Zuckerrübenschnitzel

e) ZuckerrübenX
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258 Zur Fütterung und Kirrung von wiederkäuendem Schalenwild ist in Baden-Württemberg die Verwendung von 
Getreide grundsätzlich nicht zulässig. Lediglich eine Getreideart darf in geringen Mengen Obsttrestern 
beigemischt werden. Es handelt sich um

a) Mais

b) Gerste

c) Weizen

d) Hafer X

259 Die Futtermenge, die in Baden-Württemberg je Kirrung zulässig ist, ist gesetzlich geregelt. Welche Aussage ist 
richtig?

a) Für Schalenwild dürfen je Kirrung bis zu 10 Liter ausgebracht werden

b) Für Schwarzwild dürfen nicht mehr als 3 Liter je Bejagungseinrichtung vorhanden seinX

c) Für wiederkäuendes Schalenwild dürfen je Kirrung bis zu 3 Liter ausgebracht werden

d) Für Schwarzwild dürfen bis zu 10 Liter je Kirrung ausgebracht werden

260 Schalenwild muss in Baden-Württemberg gefüttert werden

a) zwischen dem 1. Dezember und dem 31. März

b) innerhalb seiner jeweiligen Jagdzeit

c) nach Anordnung durch die untere JagdbehördeX

d) nach Aufforderung durch den Kreisjägermeister 

261 Welche Aussage trifft hinsichtlich der Fütterung von wiederkäuendem Schalenwild in Baden-Württemberg zu?

a) Nach dem 31. März muss Futter unverzüglich beseitigt werden.X

b) Nach dem 31. März kann einwandfreies, noch nicht verbrauchtes Futter in der Fütterungseinrichtung verbleiben.

c) Ab dem 1. September kann wiederkäuendes Schalenwild mit Apfeltrester gefüttert werden.

d) Zwischen dem 1. September und dem 1. Dezember ist eine Fütterung als Herbstmastsimulation zulässig.

262 Sie wollen eine Rotwildfütterung anlegen. Wo ist dies in Baden-Württemberg missbräuchlich?

a) am Rande einer Fichtendickung in einem Fichtenaltholz

b) auf einer als Wildwiese eingesäten Sturmfläche

c) in einem im Wald gelegenen NiedermoorX

d) auf einem Polderplatz 

263 Eine Fütterung von Wildenten ist in Baden-Württemberg zulässig

a) innerhalb der jeweiligen Jagdzeit

b) ohne zeitliche Beschränkung

c) bis sechs Wochen vor Beginn der Jagdzeit

d) nur nach Anordnung durch die untere Jagdbehörde X

264 Dürfen Sie als Jagdausübungsberechtigter in ihrem Revier in Baden-Württemberg Wildenten füttern?

a) der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, vom 1. Dezember bis 31. März für eine angemessene Fütterung zu 
sorgen

b) die Fütterung ist ausnahmslos verboten, weil sie zu einer verstärkten Ansammlung von Wildenten an Futterplätzen 
führt und somit die Gefahr einer Infektion mit Wildkrankheiten erhöht wird

c) Wildenten dürfen nur gefüttert werden, wenn die untere Jagdbehörde wegen Futternot eine Fütterung anordnetX

d) die Fütterung ist jederzeit erlaubt 

265 Wozu dient eine Wildfütterung in der winterlichen Notzeit?

a) Anhebung des Wildbestandes

b) Verbesserung der Trophäenqualität

c) Anbieten eines ErhaltungsfuttersX

d) Vermeidung von Wildschäden im Feld 
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266 Im Bereich einer Ablenkungsfütterung für Schwarzwild darf in Baden-Württemberg mit Ausnahme von 
Bewegungsjagden Wild nicht gejagt werden und sind Bejagungseinrichtungen nicht zulässig. Welche Aussage 
trifft zu:

a) Bejagungseinrichtungen müssen mehr als 100 m von der Ablenkungsfütterung entfernt seinX

b) Bejagungseinrichtungen müssen 300 m von der Feld-Wald-Grenze entfernt sein

c) im Umkreis von 200 m um die Ablenkungsfütterung darf nicht gejagt werden

d) das Jagdverbot betrifft nur die Ablenkungsfütterung direkt, nicht deren Umgebung. 

4.9 Wild- und Jagdschaden, Wildschadensverhütung

267 Welche Aussagen über fristgerechte Anmeldung von ersatzpflichtigem Wildschaden sind richtig?

a) Bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es, wenn sie zweimal im Jahr, jeweils bis zum 1. 
Mai und 1. Oktober, bei der zuständigen Behörde angemeldet werden.

X

b) Feldschäden müssen innerhalb eines Monats, Forstschäden innerhalb eines Vierteljahres angemeldet werden. �

c) Alle Schäden, außer an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken, müssen innerhalb einer Woche nachdem der 
Geschädigte vom Schaden Kenntnis erhalten hat, bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen Behörde 
angemeldet werden. 

X

268 Hasen schälen im Winter einige junge Obstbäume. Ist der Jagdpächter zum Ersatz dieses Wildschadens 
verpflichtet?

a) Ja, aber nur bei Kernobst, nicht bei Steinobst.

b) Ja, aber nur bei Bäumen bis 2 m Höhe.

c) Nein, Hasen gehören nicht zu den Wildarten, für die Wildschaden bezahlt werden muss.X

d) Ja, aber nur wenn die Bäume eingezäunt sind. 

269 Darf der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes zur Verhütung von Wildschäden das Wild 
verscheuchen?

a) Nein, das darf nur der Jagdausübungsberechtigte

b) Ja, wenn hierbei das Wild weder gefährdet noch verletzt wirdX

c) Ja, wenn die Jagdbehörde eine Genehmigung erteilt hat 

270 In welchen Fall handelt es sich um ersatzpflichtigen Jagdschaden?

a) Ein Jäger beschießt einen Rehbock, dieser flüchtet schwerkrank in ein Roggenfeld. Bei der Nachsuche entsteht 
durch Niedertreten der Halme Schaden. 

b) Bei der Pirsch auf einen Rehbock entsteht Schaden an einem fast erntereifen Getreidefeld durch Niedertreten.X

c) Ein angeschweißter Keiler zerstört durch Anfliehen einen Weidezaun.

271 Wann braucht der Jagdausübungsberechtigte einen entstandenen Jagdschaden nicht zu ersetzen?

a) Wenn der Schaden von einem angestellten Jäger oder Treiber verursacht wurde

b) Wenn der Schaden zur Durchführung einer Nachsuche unvermeidbar warX

c) Wenn der Schaden durch die Benutzung eines Kraftfahrzeuges entstand 

272 Ein Jagdgast beschädigt bei einer Ansitzjagd auf Ringeltauben ein Weizenfeld. Wer haftet für den entstandenen 
Schaden? �

a) Der Jagdausübungsberechtigte (Revierinhaber)X

b) Der Jagdgast

c) Der Revierinhaber und der Jagdgast je zur Hälfte 

273 Ein Beerensucher wird von einer führenden Bache angenommen und verletzt, die Kleidung wird dabei erheblich 
beschädigt. Wie ist die Rechtslage?

a) Der zuständige Revierinhaber muss für den Schaden aufkommen, da es sich um Wildschaden handelt.

b) Die Jagdhaftpflichtversicherung des zuständigen Revierinhabers muss den Schaden ersetzen.

c) Dieser Schaden braucht weder vom Revierinhaber noch von der Jagdhaftpflichtversicherung ersetzt werden. X
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274 Beim Aufstellen eines Hochsitzes wurde der gesunde Stamm eines lebenden Baumes durch Einschlagen von 
Nägeln entwertet. Um welchen Schaden handelt es sich hierbei?

a) Wildschaden

b) JagdschadenX

c) Flurschaden 

275 Wer ist grundsätzlich zum Ersatz des Wildschadens bei Gemeinschaftsjagdrevieren verpflichtet?

a) Immer der Jagdausübungsberechtigte

b) Die JagdgenossenschaftX

c) Der Jagdvorstand 

276 Sie erlegen im Weizenschlag ein Stück Schwarzwild. Bei der Bergung des Stückes entsteht im Weizen eine 100 
m lange, breite Schleifspur. Um welchen Schaden nach dem Jagdrecht handelt es sich?

a) Wildschaden

b) Flurschaden

c) JagdschadenX

d) Bagatellschaden 

277 Wildkaninchen verursachen Schaden an befriedeten Grundstücken. Muss dieser Schaden ersetzt werden?

a) NeinX

b) Ja � �  

278 Wie heißt die Entscheidung der Gemeinde im Wildschadensverfahren?

a) Vorurteil

b) Vorverfahren

c) VorbescheidX

d) Vorerlass

e) Vorkommnis 

279 Was sagt das Bundesjagdgesetz im Zusammenhang mit der Wildschadensverhütung über das Schwarzwild aus?

a) Schwarzwild ist in großer Zahl zu erhalten, da es sich für die Schädlingsbekämpfung im Wald positiv auswirkt.

b) Schwarzwild darf nur in solchen Einfriedungen gehegt werden, die ein Ausbrechen verhindern.X

c) Das Aussetzen von Schwarzwild ist verboten.X

d) Schwarzwild darf nur mit Genehmigung der obersten Jagdbehörde ausgesetzt werden.

e) Zur Verringerung der Schwarzwildbestände sind vor allem die Leitbachen zu erlegen. 

280 Wer übt im Wildschadensverfahren die Funktion eines Sachverständigen aus?

a) Der Jagdausübungsberechtigte

b) Der Kreisjägermeister

c) Der WildschadensschätzerX

d) Der Bürgermeister der Gemeinde

e) Der Leiter des zuständigen Landwirtschaftsamtes 

281 Bei wem ist Wildschaden an forstlich genutzten Grundstücken zu melden?

a) Beim zuständigen staatlichen Forstamt.

b) Bei der unteren Jagdbehörde.

c) Bei der Gemeinde, auf deren Gebiet der geschädigte Wald liegt.X

d) Bei der Jagdgenossenschaft.

e) Beim zuständigen Amtsgericht.
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282 Auf welches Ziel soll bei dem von der Gemeinde anberaumten Ortstermin im Wildschadensverfahren hingewirkt 
werden?

a) Auf eine richterliche Entscheidung.

b) Auf eine gütliche Einigung.X

c) Auf einen möglichst hohen Schadensbetrag für den Geschädigten.

d) Auf einen möglichst geringen Schadensbetrag für den Zahlungspflichtigen.

e) Auf die Hinzuziehung eines Wildschadensschätzers.

283 Bei wem muss der Geschädigte Wildschaden an einem Grundstück, das zu einem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehört, anmelden?

a) Beim Jagdpächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

b) Beim zuständigen Amtsgericht

c) Bei einem Wildschadenschätzer

d) Bei der Gemeinde, auf deren Gemarkung das beschädigte Grundstück liegt X

e) Bei der Gemeinde, in der der Geschädigte seinen Wohnsitz hat

284 Welche Maßnahmen sind dem Jagdausübungsberechtigten verboten, um Wildschäden an Grundstücken zu 
verhüten?

a) Abhalten des Wildes von gefährdeten Grundstücken.

b) Vergiften des Wildes.X

c) Verscheuchen des Wildes.

d) Verwendung von Selbstschussanlagen.X

e) Regulierung des Wildbestandes auf ein erträgliches Maß. 

285 Welche Maßnahmen stehen dem Jagdausübungsberechtigten offen, um Wildschäden an Grundstücken zu 
verhüten?

a) Abhalten des Wildes von gefährdeten Grundstücken.X

b) Vergiften des Wildes.

c) Verscheuchen des Wildes.X

d) Verwendung von Selbstschussanlagen.

e) Regulierung des Wildbestandes auf ein erträgliches Maß. X

286 Wer ist nach dem Bundesjagdgesetz grundsätzlich zum Wildschadenersatz in einem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk verpflichtet?

a) Immer der Pächter

b) Der Jagdausübungsberechtigte

c) Die JagdgenossenschaftX

d) Die Gemeinde

e) Der Landwirt, wenn ihn ein Mitverschulden trifft

287 Eine Baumschul-Pflanzung wird durch Rehwildverbiss geschädigt. Die Pflanzung liegt in der freien Landschaft 
eines Gemeinschaftlichen Jagdbezirks und ist nicht eingezäunt. Was gilt bezüglich der 
Wildschadensersatzpflicht?

a) die Jagdgenossenschaft hat dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen

b) den Jagdpächter, der den Ersatz des Wildschadens im Jagdpachtvertrag übernommen hat, trifft die  Ersatzpflicht

c) sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Jagdausübungsberechtigte den Wildschaden zu ersetzen

d) der Wildschaden an Sonderkulturen (Baumschul-Pflanzung) ohne übliche Wildschutzvorrichtung wird nicht ersetztX

288 Eine Hybrid-Rosen-Pflanzung wird durch Rehwildverbiss geschädigt. Die Pflanzung liegt in der freien Landschaft 
eines Gemeinschaftlichen Jagdbezirks und ist nicht eingezäunt. Was gilt bezüglich der 
Wildschadensersatzpflicht?

a) der Wildschaden an Sonderkulturen (Hybrid-Rosen) ohne übliche Wildschutzvorrichtung wird nicht ersetztX

b) den Jagdpächter, der den Ersatz des Wildschadens im Jagdpachtvertrag übernommen hat, trifft die Ersatzpflicht

c) sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Jagdausübungsberechtigte den Wildschaden zu ersetzen

d) die Jagdgenossenschaft hat dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen
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289 Innerhalb welcher gesetzlichen Frist muss der Geschädigte einen von Schwarzwild verursachten Schaden an 
einer Wiese bei der zuständigen Gemeinde anmelden, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat, 
wenn er Schadensersatz mit Aussicht auf Erfolg geltend machen will?

a) sofort

b) innerhalb 1 WocheX

c) innerhalb 1 Monats

d) bis zu Beginn der Ernte 

290 In welchen Fällen kann ein ersatzpflichtiger Wildschaden entstehen?

a) Habicht schlägt Haustaube

b) Graureiher fängt Zuchtfische

c) Kaninchen nagt an RapsX

d) Wildtauben nehmen Saat auf 

e) Rehe verbeißen Reben in WeinbergenX

291 Welcher Wildschaden ist nach LJagdG schadensersatzpflichtig?

a) Riss eines Haushuhns durch den Fuchs

b) Verbiss von Jungtannen durch Hasen

c) Verbiss von Rebstöcken durch RehwildX

d) Scharren der Rebhühner in der Maissaat 

e) Eierraub des Marders im Hühnerstall

292 Bei welchen Tierarten besteht eine gesetzliche Wildschadensersatzpflicht?

a) Bei allem Schalenwild, Wildkaninchen und FasanenX

b) Bei allem Schalenwild, außer Rehwild

c) Bei allem Schalenwild, außer Rehwild, Wildkaninchen und Fasanen

d) Bei allem Schalenwild, Wildkaninchen, Feldhasen und Fasanen 

293 Ein Maisfeld wird trotz der vom Jagdausübungsberechtigen zur Abwehr von Wildschäden getroffenen 
Maßnahme (Elektrozaun) durch Schwarzwild stark geschädigt, weil der Geschädigte bei einer Begehung des 
Maisfeldes den Strom abgeschaltet hatte und danach vergessen hatte, ihn wieder einzuschalten. Wer ist 
verpflichtet, dem Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen?

a) in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk die Jagdgenossenschaft

b) der Jagdpächter, der den Ersatz der Wildschäden übernommen hat

c) da der Geschädigte die Maßnahme zur Wildschadensabwehr unwirksam gemacht hatte, ist kein Anspruch auf Ersatz 
von Wildschäden gegeben

X

d) sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Jagdausübungsberechtigte den Wildschaden zu ersetzen 

294 Wer haftet für den ersatzpflichtigen Wildschaden, der durch ein aus einem Gehege ausgetretenes und herrenlos 
gewordenes Schalenwild angerichtet wurde?

a) die untere Jagdbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich das Gehege liegt

b) der Jagdpächter, in dessen Jagdbezirk das geschädigte Grundstück liegtX

c) der Eigentümer oder Nutznießer, dem die Aufsicht über das Gehege obliegt

d) durch ein aus einem Gehege ausgetretenes Stück Schalenwild entsteht kein ersatzpflichtiger Wildschaden 

295 Wer haftet für den Schaden, der durch ein aus einem Gehege ausgetretenes und noch nicht herrenlos 
gewordenes Schalenwild angerichtet wurde?

a) Durch ein aus einem Gehege ausgetretenes Stück Schalenwild entsteht kein ersatzpflichtiger Wildschaden

b) Die Jagdgenossenschaft, in deren Bezirk das geschädigte Grundstück liegt

c) Der Jagdpächter, in dessen Jagdbezirk das geschädigte Grundstück gehört

d) Der Eigentümer oder Nutznießer, dem die Aufsicht über das Gehege obliegtX
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296 Wer muss den Wildschaden ersetzen, den Damwild, das aus einem landwirtschaftlichen Damwildgehege 
ausgebrochen ist, am nächsten Tag in der Nachbarjagd anrichtet?

a) die Jagdgenossenschaft der Nachbarjagd

b) der Jagdpächter der Nachbarjagd, wenn er den Wildschadenersatz im Jagdpachtvertrag übernommen hat

c) der aufsichtspflichtige Halter des WildgehegesX

d) derjenige, der das Wild wieder einfängt oder erlegt 

297 Wer haftet nach dem Bundesjagdgesetz dem Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten für den durch 
einen Jagdgast verursachten Jagdschaden?

a) der JagdausübungsberechtigteX

b) der Jagdgast

c) die Jagdgenossenschaft

d) die Gemeinde 

e) der bestätigte Jagdaufseher, der den Jagdgast geführt hat

298 Ein hochwertiges Handelsgewächs im Sinne von § 32 Abs. 2 BJAGDG bezüglich "Schutzvorrichtungen vor 
Wildschäden"  ist

a) TabakX

b) Hafer

c) Roggen

d) Gerste 

299 Gegenüber wem können der Ersatzberechtigte oder der Ersatzpflichtige den Vorbescheid ablehnen?

a) Gegenüber dem zuständigen Amtsgericht

b) Gegenüber der zuständigen unteren Jagdbehörde

c) Gegenüber der zuständigen oberen Jagdbehörde

d) Gegenüber der Gemeinde, die den Vorbescheid erlassen hat X

300 Innerhalb welcher Frist müssen der Ersatzberechtigte oder der Ersatzpflichtige den Vorbescheid ablehnen, damit 
dieser nicht rechtskräftig wird?

a) Innerhalb einer Woche nach Zustellung

b) Innerhalb eines Monat nach Zustellung

c) Innerhalb von zwei Wochen nach ZustellungX

d) Bis spätestens 1. Mai oder 1. Oktober eines jeden Jahres 

301 Wer kann einen von einer Gemeinde erlassenen Vorbescheid ablehnen?

a) Der Ersatzberechtigte

b) Der Ersatzpflichtige

c) Der Ersatzpflichtige oder der ErsatzberechtigteX

d) Die zuständige obere Jagdbehörde 

302 Binnen welcher Zeitspanne muss der Ersatzberechtigte den Wildschaden bei der für das beschädigte 
Grundstück zuständigen Behörde anmelden, nachdem er von dem Schaden an seinem landwirtschaftlich 
genutzten Grundstück Kenntnis erhalten hat oder bei der Beobachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, damit 
sein Anspruch auf Wild- oder Jagdschaden nicht erlischt?

a) unverzüglich

b) binnen einer WocheX

c) binnen drei Wochen

d) binnen eines Monats
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303 Welche Wildarten verursachen Wildschäden, die nach dem Bundesjagdgesetz zu ersetzen sind?

a) WildkaninchenX

b) Dachs

c) Fasan X

d) Feldhase

e) Graugans

304 Gesetzliche Schadensersatzpflicht an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen besteht für Wildschäden 
verursacht durch

a) DamwildX

b) Rabenkrähe

c) Fuchs

d) Bisam 

305 Ein Maisfeld wird drei Monate nach dem Ausbringen der Saat durch Schwarzwild so geschädigt, dass der 
Schaden im gleichen Wirtschaftsjahr durch Neusaat nicht ausgeglichen werden kann. In welchem Umfang ist der 
Wildschaden zu ersetzen?

a) In dem Umfang, wie der Wildschaden sich zur Zeit der Ernte bemessen lässt.X

b) Die vom Geschädigten bis zum Schadenszeitpunkt getroffenen Aufwendungen für den Maisacker sind zu ersetzen.

c) Da der Mais grundsätzlich einer erhöhten Gefährdung durch das Schwarzwild ausgesetzt wird, wird der Wildschaden 
nicht ersetzt.

d) Da der Mais zu den hochwertigen Handelsgewächsen zählt, hat der Geschädigte keinen Anspruch auf 
Wildschadenersatz.

306 Welche Mindesthöhe müssen die üblichen Schutzvorrichtungen in Forstkulturen haben, die durch das 
Einbringen anderer, als der im Jagdbezirk vorkommenden Hauptholzarten einer erhöhten Gefährdung durch 
Rehwild ausgesetzt sind?

a) 0,80 m

b) 1,00 m

c) 1,20 m

d) 1,50 m X

307 Unter welcher Gegebenheit besteht kein Anspruch auf Ersatz von Wildschaden an einem land- bzw. 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstück?

a) der wildschadenersatzpflichtige Jagdausübungsberechtigte hatte vor dem Schadensereignis einen Elektrozaun um 
das geschädigte Grundstück errichtet

b) der Berechtigte hat den Schaden binnen fünf Tagen, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat, bei der für 
das beschädigte Grundstück zuständigen Behörde angemeldet

c) der Privatwaldbesitzer hat den im Januar bemerkten Verbiss in einer Kultur seines forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstückes am 1. Oktober des gleichen Jahres bei der zuständigen Behörde angemeldet

X

d) der wildschadenersatzpflichtige Jagdausübungsberechtigte hatte vor dem Schadensereignis den Wildbestand auf 
eine den Äsungs- und Biotopverhältnissen sowie den Erfordernissen der Land- und Forstwirtschaft angepasste 
Wilddichte einreguliert

308 Bei wem ist der Wildschaden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken zu melden?

a) Bei der zuständigen Forstbehörde

b) Bei der zuständigen Unteren Jagdbehörde

c) Bei der Obersten Jagdbehörde

d) Bei der zuständigen Jagdgenossenschaft

e) Bei der zuständigen GemeindeX
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309 Welche Aussage bezüglich des Wildschadens ist falsch?

a) der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschaden an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken erlischt, wenn 
der Berechtigte den Schadenfall nicht binnen einer Woche, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder 
bei Beobachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen Behörde 
anmeldet

b) bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es, wenn er zweimal im Jahr bis zum 01. Mai bzw. 
zum 01. Oktober bei der zuständigen Behörde angemeldet wird

c) in Wild- und Jagdschadensachen ist vor dem Beschreiten des ordentlichen Rechtsweges ein Vorverfahren 
durchzuführen

d) der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschaden erlischt, wenn der Berechtigte den Schadenfall nicht binnen 2 
Wochen, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beobachtung gehöriger Sorgfalt erhalten 
hätte, bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen Behörde anmeldet 

X

310 Der Anspruch auf Ersatz von Wild- und Jagdschaden ist im Rahmen des Vorverfahrens anzumelden

a) bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen GemeindebehördeX

b) bei der Unteren Jagdbehörde

c) bei der Jagdgenossenschaft

d) beim Amtsgericht 

311 Gesetzliche Wildschadensersatzpflicht besteht nicht für durch Schwarzwild verursachte Schäden an

a) ausgetrennte, aber noch nicht eingeernteten Kartoffeln

b) einem mit Elektrozaun geschützten Haferfeld

c) einem Tabakfeld ohne SchutzzaunX

312 An einem Maisfeld, das zu einem verpachteten Gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehört, verursacht Schwarzwild 
erheblichen Wildschaden. Eine Vereinbarung zwischen Jagdgenossenschaft und Jagdpächter über den 
Wildschadenersatz besteht nicht. Wer muss den Wildschaden ersetzen?

a) Jagdpächter

b) JagdgenossenschaftX

c) Jagdpächter und Jagdgenossenschaft

d) die Gemeinde 

313 Wird der Ersatz von Wildschäden oft auf jemanden anderen als die im BJagdG festgelegte Jagdgenossenschaft 
übertragen?

a) Nein

b) Ja, die Regel ist die Übertragung auf den Pächter im PachtvertragX

c) Ja, meist übernehmen einzelne Industrieelle den Ersatz im Gemeindegebiet

d) Ja, meist übernimmt die Gemeinde den Schaden 

314 Als übliche Schutzvorrichtungen zur Vermeidung von Wildschäden durch Rehwild gelten in Baden-Württemberg 
Zäune mit einer Höhe von

a) 1,20 m

b) 1,00 m

c) 1,50 mX

d) 2,50 m 

e) 2,00 m

315 Wildschaden durch Rehwild an einem Tannenunterbau im Wald muss angemeldet werden

a) unverzüglich nach Kenntnisnahme des Schadens

b) jeweils bis zum 1.5. oder 1.10.X

c) jeweils bis zum 15.5. oder 31.10.

d) innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme 
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316 Um den Anspruch auf Schadensersatz nicht zu verlieren, muss Wildschaden durch Schwarzwild an Kartoffeln 
angemeldet werden

a) nach Kenntnis des Schadens bis zum 1. Oktober

b) sofort nach Kenntnisnahme des Schadens

c) innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme des SchadensX

d) bis zu vier Wochen nach Kenntnisnahme des Schadens 

317 Innerhalb welcher gesetzlichen Frist muss der Geschädigte einen Wildschaden an seinem Mais bei der 
zuständigen Gemeinde anmelden, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat, wenn er Schadenersatz 
mit Aussicht auf Erfolg geltend machen will?

a) innerhalb von 2 Tagen

b) innerhalb 1 WocheX

c) innerhalb 1 Monats

d) bis zu Beginn der Ernte 

318 Innerhalb welcher Frist muss ein Grundstückseigentümer Wildschaden an seinem Grundstück, welches nicht 
forstwirtschaftlich genutzt wird, anmelden?

a) Innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme des Schadens

b) Innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme des SchadensX

c) Zum 1. Mai eines jeden Jahres

d) Zum 1. Mai oder 1. Oktober eines jeden Jahres 

319 Wie sollte bei Vorliegen eines Wildschadens vorgegangen werden?

a) Oberstes Ziel ist die gütliche Einigung der BeteiligtenX

b) Grundsätzlich ist darauf hinzuwirken, dass der Landwirt einen Teil des Schadens selber trägt

c) nie gleich beim ersten Ortstermin einer gütlichen Einigung zustimmen

d) Gütliche Einigung niemals eingehen, solche Fälle entscheiden grundsätzlich die Gerichte 

320 Die auf einem bejagbaren Grundstück in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk vorübergehend aufgestellten 
Bienenkörbe wurden von Wildschweinen zerstört. Entstand dadurch eine Verpflichtung zum Ersatz des 
Wildschadens?

a) der Schaden an den Bienenkörben ist dem Geschädigten von der Jagdgenossenschaft zu ersetzen

b) da die Bienenkörbe weder Bestandteile noch Erzeugnisse des Grundstückes sind, entstand kein ersatzpflichtiger 
Wildschaden 

X

c) der Jagdpächter, der den Ersatz des Wildschadens übernommen hat, ist für die zerstörten Bienenkörbe 
schadenersatzpflichtig

d) nur wenn die Bienenkörbe innerhalb einer Einzäunung stehen, entsteht eine Verpflichtung zum Ersatz des 
Wildschadens

321 Wie soll übermäßiger Wildschaden, der durch das Rehwild verursacht wird, verringert werden?

a) durch Schutzvorrichtungen

b) durch Anpassung der Wilddichte an die Äsungs- und BiotopverhältnisseX

c) durch Verscheuchen

d) durch Änderung der land- und forstwirtschaftlichen Anbaumethoden 

322 Bei welcher der folgenden Anpflanzungen haftet der Jagdausübungsberechtigte nur dann für Wildschäden, wenn 
der Grundeigentümer oder Pächter die üblichen Schutzvorrichtungen erstellt und wilddicht erhalten hat?

a) Maisacker

b) Kartoffelacker

c) Forstkultur mit Hauptbaumarten

d) Baumschule X
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323 Ist der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes berechtigt, zur Verhütung von Wildschäden 
das Wild von den Grundstücken abzuhalten oder zu verscheuchen?

a) Da nach dem Bundesnaturschutzgesetz die Pflanzen- und Tierwelt zu schützen und zu pflegen ist, darf das Wild 
nicht von den Grundstücken abgehalten oder verscheucht werden

b) Wenn der Jagdpächter den Ersatz des Wildschadens ganz übernommen hat, darf der Eigentümer oder der 
Nutzungsberechtigte eines Grundstückes das Wild nicht von den Grundstücken verscheuchen oder abhalten

c) Die Grundstücke, die einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk angegliedert sind, müssen jederzeit uneingeschränkt für 
das Wild zugänglich sein

d) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes ist berechtigt, das Wild zur Vermeidung von 
Wildschäden von den Grundstücken abzuhalten oder zu verscheuchen

X

324 Bis zu welchem/n Termin/en sind Wildschäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken spätestens zu 
melden? Bis zum

a) 1.4. jeden Jahres

b) 1.1. jeden Jahres

c) 1. 5. oder 1.10. jeden JahresX

d) 1.4. oder 01.09. jeden Jahres 

325 Welche Aussage bezüglich des Wild- und Jagdschadens ist falsch?

a) Wild- und Jagdschaden kann im ordentlichen Rechtweg erst geltend gemacht werden, wenn der Anspruch auf 
Schadenersatz bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen Gemeindebehörde schriftlich oder zur 
Niederschrift angemeldet wurde und diese ein Vorverfahren durchgeführt hat

b) der Anspruch auf Ersatz von Wild- und Jagdschaden erlischt, wenn der Berechtigte den Schadensfall nicht binnen 2 
Wochen, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte, 
bei der für das beschädigte Grundstück zuständigen Behörde anmeldet

X

c) das Verfahren wird durch Erlass eines Vorbescheides abgeschlossen

d) der Vorbescheid kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach dessen Zustellung gegenüber der erlassenden 
Gemeinde abgelehnt werden

326 Welcher Schadensfall ist ein Jagdschaden?

a) das Fegen des Rehbocks an Forstpflanzen

b) das Schälen des Rotwildes im Bestand

c) das Brechen der Sauen im Kartoffelacker

d) das Befahren bestellter Äcker durch den Jagdausübungsberechtigten X

4.10 Inverkehrbringen von Wild, Bundeswildschutzverordnung

327 Welche der genannten Haarwildarten unterliegen der Bundeswildschutzverordnung?

a) SteinwildX

b) Wildkatze

c) Luchs

d) SeehundX

e) Fischotter 

328 Welche der nachgenannten wildlebenden Säugetierarten zählen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen 
zu den besonders geschützten Arten?

a) Murmeltier

b) HaselmausX

c) SiebenschläferX

d) Amerikanischer Nerz (Mink)

e) Eichhörnchen X

329 Was versteht man unter "Fallwild"?

a) Wild, das durch äußere gewaltsame Einwirkung verendet ist.

b) Wild, das an einer Krankheit eingegangen ist.X

c) Wild, das an Entkräftung, Hunger oder Altersschwäche eingegangen ist.X

d) Wild, das erlegt wurde. 
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4.11 Jagdbeiräte, Vereinigung der Jäger und Jagdbehörden

330 In welchen Fällen hat die zuständige Behörde der Vereinigung der Jäger Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben?

a) Einziehung eines Jagdscheines wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz

b) Versagung eines Jagdscheins bei Personen, die die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht 
besitzen

c) bei Straftaten gegen jagdrechtliche Vorschriften

d) wenn ein Jagdschein wegen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Grundsätze der deutschen Weidgerechtigkeit 
versagt werden kann

X

331 Von welchen der nachfolgenden Interessengruppen ist jeweils ein Vertreter Beisitzer der unteren Jagdbehörde?

a) Naturschutzverbände

b) Eigenjagdbesitzer

c) GemeindenX

d) LandwirtschaftX

e) Jäger X

332 Welche der nachgenannten Aufgaben hat das Kreisjagdamt?

a) Entscheidung über Versagung und Einziehung von JagdscheinenX

b) Entscheidung in Streitfällen über Wildschadensangelegenheiten

c) Bestätigung oder Festsetzung von Abschussplänen X

4.12 Straf- und Bußgeld Vorschriften im Jagdrecht

333 Ihr Hochsitz ist von einem "Naturfreund"  besetzt. Welche Aussage trifft zu?

a) Das unbefugte Benutzen einer jagdlichen Einrichtung ist jedermann gestattet.

b) Sie verlangen, dass der Naturfreund den Hochsitz verläßt, weil dies eine Straftat darstellt.

c) Sie verlangen, dass der Naturfreund den Hochsitz verläßt, weil dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt.X

d) Sie müssen einen anderen Hochsitz benutzen.

334 Wer Wild erlegt, für das die untere Jagdbehörde ein Abschussverbot verfügt hat, der

a) begeht eine Straftat.X

b) begeht eine Ordnungswidrigkeit.

c) kann nicht belangt werden. 

335 Ein Jäger besorgt sich eine Katze und lässt diese im Revier durch seinen Hund abwürgen. Welche Aussage ist 
richtig?

a) Diese für jagdliche Zwecke notwendige Maßnahme ist erlaubt.

b) Der Jäger begeht eine Ordnungswidrigkeit.

c) Der Jäger begeht eine Straftat. X

336 Ein Jäger erlegt in der Notzeit an einer Fütterung einen Hasen. Hat er gegen eine gesetzliche Vorschrift 
verstoßen?

a) Ja, weil der Hase innerhalb der 200-Meter-Zone erlegt wurde

b) Nein, da es sich nicht um Schalenwild handeltX

c) Ja, weil der Hase in der Notzeit erlegt wurde 

337 Ein Jäger beschießt einen Hasen auf dem Bahnkörper der Bundesbahn auf freier Strecke. Wie ist die Rechtslage?

a) Legal, denn der Bahnkörper darf zur Jagdausübung jederzeit betreten werden.

b) Rechtswidrig, denn der Bahnkörper darf grundsätzlich nicht betreten werden.X

c) Legal, aber der Bahnkörper darf nur betreten werden, wenn mit Sicherheit kein Zugverkehr zu erwarten ist. 
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338 Das Mitglied einer Jagdgenossenschaft (nicht Jagdscheininhaber) erlegt auf seinem eigenen Grund (außerhalb 
befriedeter Bezirke) einen Iltis. Wie ist die Rechtslage?

a) Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit.

b) Es handelt sich um Jagdwilderei.X

c) Das Erlegen ist legal, da es sich um Raubwild handelt. 

339 Bei welchen Delikten handelt es sich um erschwerte Jagdwilderei?

a) wenn die Tat in nicht waidmännischer Weise begangen wurdeX

b) wenn die Tat mit einer Schusswaffe begangen wurde

c) wenn die Tat mit Schlingen verübt wurde X

d) wenn die Tat in der Schonzeit begangen wurdeX

340 In welchem der aufgeführten Fälle handelt es sich um Jagdwilderei?

a) Ein Jugendlicher erschießt in einem Jagdbezirk mit dem Luftgewehr einen Grünspecht.

b) Ein Spaziergänger erschlägt einen jungen Marder.X

c) Ein Wanderer erschlägt einen jungen Waldkauz. 

341 Ein Spaziergänger führt seinen Hund unangeleint im Wald aus. Welche Antwort ist richtig?

a) Der Spaziergänger handelt ordnungswidrig, da er den Hund nicht angeleint hat

b) Der Spaziergänger handelt ordnungswidrig, wenn er den Hund außerhalb seines Einwirkungsbereichs frei laufen lässtX

c) Hunde dürfen von Jagdschutzberechtigten keinesfalls getötet werden

d) Alle Hunde müssen im Wald immer angeleint werden 

342 Ein Spaziergänger führt seinen Hund unangeleint im Wald aus. Welche Antworten sind falsch?

a) Der Spaziergänger handelt ordnungswidrig, da er den Hund nicht angeleint hatX

b) Der Spaziergänger handelt ordnungswidrig, wenn er den Hund außerhalb seines Einwirkungsbereichs frei laufen lässt

c) Hunde dürfen von Jagdschutzberechtigten keinesfalls getötet werdenX

d) Alle Hunde müssen im Wald immer angeleint werden X

343 Wann handelt ein Jäger ordnungswidrig?

a) Wenn er einem Kontrollberechtigten seinen Jagdschein auf Verlangen nicht vorzeigt.X

b) Durch Abschuss von in seinem Bestand bedrohten Wild.

c) Durch Abschuss von Wild, für das keine Jagdzeit festgesetzt wurde.

d) Durch Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über das Hegen, Aussetzen und Ansiedeln von Wild.X

e) Durch Abschuss von für die Aufzucht notwendigen Elterntieren.

344 Welche Straftatbestände sind im Bundesjagdgesetz festgelegt?

a) Verstoß gegen das Nachtjagdverbot

b) Verstoß gegen die allgemein anerkannten Grundsätze der Waidgerechtigkeit

c) Abschuss von Wild, für das keine Jagdzeit festgesetzt wurdeX

d) Abschuss von Elterntieren, die noch zur Aufzucht der Jungen erforderlich sind X

345 Wann handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit? Ein Jagdpächter erlegt in seinem Revier

a) am 20. September einen Bock

b) am 15. Mai eine führende Ricke

c) am 20. November eine Ricke

d) am 20. Dezember einen Bock X
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346 Ein Unberechtigter erlegt ein Schmaltier in der Schonzeit und verspeist es nach und nach. Er hat begangen

a) Diebstahl

b) Ordnungswidrigkeit

c) Wilderei in einem besonders schweren Fall X

d) einfache Wilderei

347 Ein Berechtigter erlegt ein Rotwildkalb in der Schonzeit und verspeist es nach und nach. Er hat begangen

a) eine OrdnungswidrigkeitX

b) einfache Wilderei

c) einen Diebstahl

d) Wilderei in einem besonders schweren Fall 

348 Es handelt nicht nur ordnungswidrig, sondern macht sich strafbar, wer

a) in befriedeten Bezirken die Jagd ausübt oder einer Beschränkung der Jagderlaubnis (§ 6 BJagdG) zuwiderhandelt

b) auf vollständig eingefriedeten Grundflächen die Jagd entgegen der nach § 7 Abs. 3 BJagdG vorgeschriebenen 
Beschränkungen ausübt

c) ganzjährig geschontes Wild erlegt X

d) Wild außerhalb der Schonzeit erlegt

e) ein zur Aufzucht notwendiges Elterntier erlegtX

349 Ein Jagdausübungsberechtigter schickt seinen Hund über die Reviergrenze in der Absicht, sich Wild aus dem 
Nachbarbezirk zudrücken zu lassen.

a) das ist zulässige Jagdausübung

b) sein Verhalten ist nur ordnungswidrig

c) er begeht JagdwildereiX

d) er begeht nur den Versuch einer Jagdwilderei, wenn er dabei kein Wild aus dem Nachbarrevier in seinem Revier zur 
Strecke bringt 

350 Ein Autofahrer kollidiert mit einem Reh und nimmt das Stück unberechtigterweise zur eigenen Verwertung mit. 
Welchen Tatbestand erfüllt er?

a) Ordnungswidrigkeit nach BJagdG

b) Straftat nach BJagdG

c) Diebstahl nach § 242 StGB

d) Jagdwilderei nach § 292 StGB X

351 Welche Aussage ist falsch?

a) eine Strafanzeige ist die Mitteilung über den Verdacht einer Straftat an die Strafverfolgungsbehörden

b) die Anzeige einer Straftat der Wilderei kann nur schriftlich angebracht werdenX

c) die Anzeige einer Straftat der Wilderei kann bei der Staatsanwaltschaft angebracht werden

d) die Anzeige einer Straftat der Wilderei kann bei den Behörden und Beamten des Polizeidienstes angebracht werden

352 Sie haben eine Jagderlaubnis für den Abschuss eines Rehbocks. Beim Ansitz am 1. August erlegen Sie einen 
Keiler. Wie ist dieser Sachverhalt rechtlich zu bewerten?

a) Ihre Handlung kann den Tatbestand eines Schonzeitvergehens erfüllen

b) Ihre Handlung erfüllt den Straftatbestand der WildereiX

c) Ihre Handlung erfüllt weder den Tatbestand eines Schonzeitvergehens noch den Straftatbestand der Wilderei

d) Ihre Handlung ist eine Ordnungswidrigkeit 
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353 Ein Jagdgast hat eine Jagderlaubnis zum Abschuss eines Rehbocks. Beim Ansitz am 15. Juni erlegt er einen 
kapitalen Keiler. Wie ist dieser Sachverhalt rechtlich zu bewerten?

a) Wer einer Beschränkung der Jagderlaubnis zuwiderhandelt handelt ordnungswidrig

b) Die Handlung erfüllt den Tatbestand einer OrdnungswidrigkeitX

c) Die Handlung erfüllt den Straftatbestand der WildereiX

d) Wenn er den Abschuss unverzüglich dem Jagdausübungsberechtigten meldet liegt kein Rechtsverstoß vor 

4.13 Naturschutz- und Landschaftspflegerecht

354 Wie darf gemäß § 37 des Landeswaldgesetzes der Wald in der Form von Reiten betreten werden?

a) das naturbezogene, naturverträgliche Reiten ist im Wald überall gestattet

b) die oberste Naturschutzbehörde regelt durch Verordnung im Einzelfall das Reiten im Wald

c) das Reiten im Wald ist nur auf Straßen und Wegen gestattet X

d) die zuständige Gemeinde genehmigt oder versagt in ihrem Gemeindegebiet das Reiten im Wald

355 Ein Eichhörnchen

a) ist kein Wild.X

b) darf vom Jäger erlegt werden.

c) darf vom Jäger nicht erlegt werden.X

d) ist eine Tierart ohne besonderen Schutz. 

356 Eine Wanderratte

a) ist Wild im Sinne des Bundesjagdgesetzes.

b) ist eine "sonstige Tierart" mit allgemeinem Schutz des Naturschutzrechts.X

c) ist ganzjährig geschont.

d) darf aus vernünftigem Grund (zum Schutze des Niederwildes) getötet werden. X

357 Das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sieht den allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere vor. Darüber 
hinaus definiert es besonders geschützte und streng geschützte Arten. Welche Tiere genießen den besonderen 
Schutz?

a) AmselX

b) MaulwurfX

c) Amerikanischer Nerz

d) Wanderratte

e) Elster X

358 Das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sieht den allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere vor. Darüber 
hinaus definiert es besonders geschützte und streng geschützte Arten. Welche Tiere genießen den besonderen 
Schutz?

a) AmselX

b) MaulwurfX

c) Marderhund

d) Waschbär

e) Elster X

359 Das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sieht den allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere vor. Darüber 
hinaus definiert es besonders geschützte und streng geschützte Arten. Welche Tiere genießen den besonderen 
Schutz?

a) AmselX

b) MaulwurfX

c) Nutria

d) Feldmaus

e) Elster X
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360 Das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sieht den allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere vor. Darüber 
hinaus definiert es besonders geschützte und streng geschützte Arten. Welche Tiere genießen den besonderen 
Schutz?

a) AmselX

b) MaulwurfX

c) Bisam

d) Hausmaus

e) Elster X

361 Das Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sieht den allgemeinen Schutz der Pflanzen und Tiere vor. Darüber 
hinaus definiert es besonders geschützte und streng geschützte Arten. Welche Tiere genießen lediglich den 
allgemeinen Schutz?

a) Amsel

b) Maulwurf

c) BisamX

d) HausmausX

e) Elster 

362 Welches ist die höchste Schutzkategorie, die ein Landschaftsbereich über 5 Hektar Fläche nach dem 
Naturschutzrecht erhalten kann?

a) Naturpark

b) NaturschutzgebietX

c) Landschaftsschutzgebiet

d) Naturdenkmal

e) Geschützter Grünbestand 

363 Bei welcher Verwaltungseinheit ist die "höhere Naturschutzbehörde"  angesiedelt?

a) Beim Bundesumweltministerium in Berlin.

b) Beim Ministerium für Umwelt, Reaktorsicherheit und Verkehr in Stuttgart.

c) Bei den Regierungspräsidien.X

d) Bei den Stadt- und Landkreisen. 

364 Welche Schutz-, Pflege- und Entwicklungsaufgabe gehört nicht zu den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes 
zur nachhaltigen Sicherung der Natur und Landschaft?

a) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten

b) die Pflanzen- und Tierwelt zu schützen

c) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft zu erhalten

d) einen den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden 
Wildbestand zu erhalten 

X

365 Welche Tierarten unterliegen nicht dem Naturschutzrecht?

a) MarderhundX

b) Bisam

c) NutriaX

d) Elster

e) WaschbärX

366 In einem Naturschutzgebiet (NSG) ist es untersagt, Hochsitze zu errichten. Aufgrund von großen Wildschäden in 
an das Schutzgebiet angrenzenden Äckern wollen Sie auch im NSG Wildschweine bejagen und dazu einen 
Hochsitz bauen. Was können sie tun?

a) Befreiung von der Schutzgebietsverordnung beim zuständigen Regierungspräsidium beantragenX

b) Zustimmung des Naturschutzbeauftragten einholen

c) Genehmigung der Gemeinde beantragen

d) Zustimmung der unteren Jagdbehörde einholen 
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367 Sie wollen in einem Röhrichtbestand Schussschneisen mähen. Wann wäre das zulässig?

a) außerhalb der Vegetationszeit

b) nur außerhalb der Brut –und Setzzeit

c) wenn der Naturschutzbeauftragte der Maßnahme zustimmt

d) wenn die zuständige Naturschutzbehörde dies genehmigtX

368 Welches Tier fällt unter den besonderen Schutz des Naturschutzgesetzes?

a) Feldmaus

b) Bisam

c) Nutria

d) Siebenschläfer X

369 Welche Arten, die Sie in Ihrem Revier tot auffinden, dürfen Sie sich als Jäger nach dem Naturschutzrecht 
aneignen?

a) Eichhörnchen

b) Saatkrähe 

c) Roter MilanX

d) Biber

e) WiesenweiheX

370 Was versteht man unter der "Roten Liste"?

a) sie ist ein Nachweis der vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten in den nach dem Naturschutzgesetz 
ausgewiesenen Schutzgebieten

b) sie ist eine Auflistung der verdrängten oder in ihrem Bestand gefährdeten Arten im Landesgebiet unter Darstellung 
der wesentlichen Ursachen ihrer Verdrängung bzw. Gefährdung

X

c) sie ist eine Zusammenstellung der gefährdeten Tiere und Pflanzen, die nach der Artenschutzverordnung unter 
besonderem Schutz stehen

d) sie ist eine Zusammenstellung der besonders geschützten Arten einer Region 

371 Ein Landwirt in Ihrem Revier brennt im Frühjahr Böschungen mit altem Gras ab.

a) Das Abbrennen dient der Erhaltung der Artenvielfalt, weil das überständige Gras entfernt wird

b) Dies ist notwendig, damit Gräser und Kräuter wieder besser wachsen

c) Das Abbrennen von Böschungen ist bei extremer Trockenheit im Frühjahr wegen Gefährdung landwirtschaftlicher 
Kulturen untersagt 

d) Das Abbrennen von Böschungen ist nach dem Naturschutzgesetz verbotenX

372 Bei einem abendlichen Ansitz in der Nähe eines Weihers beobachten Sie ein grünfüßiges Teichhuhn beim 
Nestbau im Schilf. Was dürfen Sie tun?

a) es verscheuchen

b) es fangen

c) es mit einem Fernglas aus größerer Entfernung beobachtenX

d) es töten 

373 Ein Landwirt bittet Sie Eichelhäher, die seine in Baden-Württemberg gelegene Obstanlage schädigen, zu töten.

a) Dies ist im Rahmen der Rabenvogel-Verordnung zulässig

b) Dies ist nur nach Genehmigung durch das Landratsamt zulässig

c) Die Rabenvogelverordnung lässt nur die Tötung von Rabenkrähen und Elstern zuX

d) Dies ist zulässig, wenn Sie die Zahl der getöteten Eichelhäher der Jagdbehörde melden
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374 Ein befreundeter Angler bittet Sie, an seinem Fischteich Kormorane zu töten. Welche Aussage trifft zu?

a) Sie dürfen das ohne behördliche Genehmigung tun, weil damit privates Eigentum geschützt wird.

b) Sie dürfen Kormorane nur mit behördlicher Genehmigung töten.X

c) Das Töten von Kormoranen ist in Baden-Württemberg in jedem Fall verboten, weil es sich um eine besonders 
geschützte Art handelt. 

d) Ein Abschuss ist zulässig, wenn er der zuständigen Naturschutzbehörde gemeldet wird.

375 Wer ist in Baden-Württemberg dafür zuständig, durch Verordnung Teile von Natur und Landschaft zum 
Naturschutzgebiet zu erklären?

a) die höhere Naturschutzbehörde beim RegierungspräsidiumX

b) die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt

c) die Oberste Forstbehörde beim Ministerium

d) die für das Gebiet zuständige Gemeinde 

376 Welche wildwachsenden Pflanzenarten sind nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen besonders 
geschützt?

a) Spitzwegerich

b) Adlerfarn

c) Taubnessel

d) Sonnentau X

e) KüchenschelleX

377 Sie entdecken bei einem Reviergang in einer Weidekoppel eine ausgewachsene Ringelnatter. Wie verhalten Sie 
sich?

a) ich beobachte das Tier aus größerer Entfernung und alarmiere sofort den Grundstückseigentümer (Landwirt), damit 
er das Tier beseitigen und so sein Weidevieh schützen kann

b) aufgrund der Tatsache, dass von der Ringelnatter eine Gefahr für Leib und Seele ausgeht, darf ich das Tier töten 
(Notstand)

c) ich erfreue mich am Anblick dieses seltenen und unter besonderem Schutz stehenden Reptils und entferne mich X

d)

378 Wie heißen nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die
1. großräumig sind 
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind 
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und 
4. nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und der Landesplanung für die Erholung und den 
Fremdenverkehr vorgesehen sind?

a) Nationalparks

b) Landschaftsschutzgebiete

c) NaturparksX

d) Naturschutzgebiete 

e) Biosphärenreservate

379 Wann dürfen ohne behördliche Genehmigung in Baden-Württemberg Hecken auf den Stock gesetzt werden?

a) Jederzeit

b) 1. September bis 30. April

c) 1. Oktober bis Ende FebruarX

d) 1. März bis 30. September 

380 Was gehört in Baden-Württemberg nicht zu den besonders geschützten Biotopen?

a) Streuwiesen

b) StreuobstwiesenX

c) Magerrasen

d) Feldhecken
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381 In welchem Schutzgebiet dürfen Sie eine Jagdkanzel nur errichten, wenn die Schutzgebietsverordnung dies 
erlaubt?

a) Vogelschutz-Gebiet

b) Landschaftsschutzgebiet

c) NaturschutzgebietX

d) Naturpark 

382 Was ist ein FFH-Gebiet?

a) Jagdrevier einer Forstlichen Fachhochschule

b) EU-Schutzgebiet für Gebiete und Arten von besonderer Bedeutung für die Europäische GemeinschaftX

c) Ein EU-Schutzgebiet für besonders bedrohte Vogelarten

d) Ein europaweites Netz von Jagdruhezonen 

383 Die Ausweisung von Schutzgebieten erfolgt i. d. R. über förmliche Unterschutzstellungsverfahren. Dies gilt nicht 
für

a) Naturparke

b) Naturschutzgebiete

c) Geschützte Grünbestände

d) Besonders geschützte Biotope X

384 In welchem Schutzgebietstyp werden i.d.R. besondere Regelungen zur Ausübung der Jagd getroffen?

a) Naturpark

b) Landschaftsschutzgebiet

c) NaturschutzgebietX

d) Geschützter Grünbestand 

385 Sie wollen in Ihrem Revier auf einem eigenen Grundstück in der Feldflur ein Laichgewässer anlegen. Welche 
Genehmigungen brauchen Sie?

a) Genehmigung der Jagdgenossenschaft als Verpächterin der Jagd

b) Genehmigung des Landwirtschaftsamtes

c) Bau-, wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigung des Vorhabens durch die untere VerwaltungsbehördeX

386 Ein befreundeter Bauunternehmer bietet ihnen an, durch Aufbringen von Humus und Einsaat mit einer 
Wildackermischung in einer Wacholderheide eine attraktive Äsungsfläche zu schaffen.

a) Ohne Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde ist das ein Verstoß gegen das NaturschutzgesetzX

b) Wenn die zuständige Gemeinde zustimmt, ist die Anlage zulässig

c) Sie müssen den zuständigen Naturschutzwart von dem Vorhaben informieren.

d) Da es sich um eine Revierverbesserungsmaßnahme handelt, ist keine Genehmigung erforderlich.

387 Sie wollen auf dem Grundstück eines Landwirts eine mehrreihige Hecke pflanzen. Was ist zu beachten?

a) Sie müssen dafür die Genehmigung der Gemeinde als Verpächterin der Jagd einholen.

b) Sie benötigen das Einverständnis des Grundstückseigentümers und müssen die gesetzlichen Grenzabstände zu 
Nachbargrundstücken einhalten.

X

c) Sie benötigen eine Baugenehmigung für den Außenbereich

d) Sie müssen den zuständigen Naturschutzwart um Erlaubnis fragen. 

388 Das Bundesnaturschutzrecht regelt auch den Besitz und die Vermarktung von besonders geschützten Tierarten. 
Dazu zählen auch

a) alle Arten, die dem Jagdrecht unterliegen

b) alles Schalenwild, das dem Jagdrecht unterliegt

c) alle Federwildarten, die dem Jagdrecht unterliegenX

d) alles nicht-wiederkäuende Schalenwild, das dem Jagdrecht unterliegt
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389 Welche Einschränkungen gelten für jagdliche Einrichtungen in besonders geschützten Biotopen?

a) Keine Einschränkungen

b) Sie müssen aus natürlichen Materialien sein

c) Sie dürfen das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen

d) Sie dürfen die Biotope nicht nachhaltig beeinträchtigen. X

390 Nach dem Naturschutzgesetz Baden-Württemberg gibt es Biotope, die Kraft Gesetzes (§ 32 NatSchGBW) unter 
besonderem Schutz stehen. Welche Biotope sind das?

a) Sümpfe und MooreX

b) Obstplantagen

c) Intensiv landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen

d) Offene Felsbildungen und HöhlenX

391 Die freie Landschaft kann nach dem Naturschutzgesetz Baden-Württemberg von jedermann zum Zwecke der 
Erholung unentgeltlich betreten werden. Welche Tätigkeiten in der freien Landschaft werden vom freien 
Betretungsrecht nicht erfasst?

a) Das Wandern auf Privat- und Wirtschaftswegen

b) Das Betreten landwirtschaftlich genutzter Flächen außerhalb von Wegen während der NutzzeitX

c) Das Skifahren

d) Das Fahren mit KraftfahrzeugenX

e) Das Schlittenfahren (ohne Motorkraft)

4.14 Tierschutzrecht

392 Welche Anforderungen gelten für das Halten von Hunden im Freien?

a) Das Vorhandensein einer Schutzhütte mit witterungsgeschütztem, schattigem Liegeplatz und wärmegedämmtem 
Boden.

X

b) Es genügt ein überdachter, schattiger Liegeplatz mit Umzäunung

c) Das Vorhandensein einer Schutzhütte mit schattigem Liegeplatz auch ohne wärmegedämmtem Boden.  

393 Es ist verboten...

a) den Hund bei Laufschüssen von Schalenwild zu schnallen.

b) den Hund bei Kieferschüssen von Schalenwild zu schnallen.

c) den Hund an einem anderen lebenden Tier auf Schärfe abzurichten oder zu prüfen.X

d) den Hund auf die geflügelte Ente anzusetzen. 

394 Welche Tiere betreffen die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes?

a) Jagdbare Tiere

b) Wildtiere, die Schonzeit haben

c) Alle TiereX

395 Wie lauten die Grundsätze des Tierschutzes?

a) Zweck des Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und 
Wohlbefinden zu schützen.

X

b) Es ist verboten, einem Tier Leistungen abzuverlangen.

c) Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.X

396 Ihr Nachbar bittet Sie, seinen schwerkranken Hund mit Ihrer Jagdwaffe zu erschießen.

a) Sie töten den Hund in seinem Zwinger.

b) Sie nehmen den Hund mit in Ihr Revier und töten ihn dort.

c) Sie erklären dem Nachbarn, dass Sie den Hund nicht töten dürfen, da es sich dabei nicht um befugte Jagdausübung 
oder Jagdschutz handelt und bitten ihn, einen Tierarzt aufzusuchen.

X
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397 Was ist bei der Zwingerhaltung von Jagdhunden besonders zu beachten?

a) Der Zwinger muß aus wärmedämmendem Material hergestellt sein

b) Jeder Zwinger muß eine Bodenfläche von 6 m² haben

c) Die Einfriedung des Zwingers muß so beschaffen sein, dass der Hund sich nicht daran verletzen kannX

d) Hunde dürfen im Zwinger nicht angebunden werdenX

e) Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden, sofern die Laufvorrichtung mindestens 6 m lang ist 

398 Welche der nachgenannten Kriterien sind bestimmend für die Mindestbodenfläche eines Hundezwingers, wenn 
er zum überwiegenden Aufenthalt dient?

a) Anzahl der HundeX

b) Hunderasse

c) WiderristhöheX

d) Hundegewicht

e) Alter des Hundes 

399 Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?

a) Ein Jagdhund darf an der Kette gehalten werden, wenn die Anforderungen an die Anbindehaltung der Tierschutz-
Hundeverordnung erfüllt werden

X

b) Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden werden

c) Hunde dürfen in einem Zwinger nicht angebunden gehalten werdenX

d) Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden, sofern die Laufvorrichtung mindestens 6 m lang ist 

400 Ein Jäger fährt mit seinem Kraftfahrzeug durch sein Revier und sieht außerhalb der Schutzzone (500 m) eine 
Katze, die wildert. Er hätte die Möglichkeit die Katze zu erlegen. Um einem jungen Jagdhund Schärfe 
beizubringen und weil er erwartet, dass die Katze auf einen Baum flüchtet, hetzt er den Hund auf die Katze. Diese 
flüchtet tatsächlich auf einen nahe gelegenen Baum. Der Jäger tötet sie dort. Er hat verstoßen gegen das

a) das Bundesjagdgesetz

b) das TierschutzgesetzX

c) das Waffengesetz

d) das Washingtoner Artenschutzabkommen

e) die Hundehaltungsverordnung

401 Darf ein Jagdhund auf eine wildernde Katze gehetzt werden?

a) Ja, aus Gründen des Jagdschutzes

b) Nein, dies ist aus Tierschutzgründen verbotenX

c) Ja, wenn die Katze weiter als 500 m vom nächsten Haus angetroffen wurde

d) Ja, aber ausschließlich unter der Voraussetzung, dass der Hund den Nachweis auf Raubwildschärfe erbracht hat

4.15 sonstige Rechte

402 Welche der nachgenannten Aussagen ist falsch?

a) Nach dem Landeswaldgesetz darf jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betreten

b) Im Wald ist das Radfahren auf Wegen unter 2 m Breite nicht gestattet

c) Ohne besondere Befugnis ist das Betreten von jagdbetrieblichen Einrichtungen nicht zulässig

d) Aus wichtigem Grund insbesondere aus Gründen der Wildbewirtschaftung können die zur Jagdausübung 
Berechtigten mit Genehmigung der Forstbehörde das Betreten des Waldes zeitweise einschränken

X

403 Was besagt das Waldgesetz Baden-Württemberg über das Rauchen im Wald?

a) Das Rauchen im Wald ist jederzeit gestattet.

b) Das Rauchen im Wald ist in der Zeit vom 1. April bis 30. September nicht gestattet.

c) Das Rauchen im Wald ist nur auf mindestens 3 m breiten Waldwegen gestattet.

d) Das Rauchen im Wald ist in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober nicht gestattet.X

e) Das Rauchverbot gilt nicht für Jäger und Imker während der Ausübung ihrer Tätigkeit. X
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404 Ein Jagdschutzberechtigter trifft in seinem Revier auf eine Person, welche Schlingen stellt. Der Jäger zieht eine 
Faustfeuerwaffe und fordert den Wilddieb auf, stehenzubleiben. Dieser entzieht sich der Festnahme durch 
Flucht. Daraufhin gibt der Jäger einige Schüsse auf den Flüchtenden ab. Kann sich der Jäger auf Notwehr 
berufen? �

a) Nein, da kein unmittelbarer Angriff bevorstandX

b) Ja, da der Wilddieb flüchten wollte

c) Ja, da eine strafbare Handlung vorlag 

405 Ein Jäger trifft während eines Nachtansitzes auf eine Person, die mit Hilfe eines Scheinwerfers eine Waldwiese 
ableuchtet. Nach einem kurzen Wortwechsel zieht der Fremde ein Messer und versucht, auf den Jäger 
einzustechen. Daraufhin gibt der Jäger einen gezielten Schuss mit einer Pistole ab und trifft den Angreifer 
schwer. Wie ist die Rechtslage?

a) Der Jäger handelte rechtswidrig. Da der Angriff mit einem Messer erfolgte, durfte er keine Pistole einsetzen.

b) Es handelt sich um einen Notwehrexzess. �

c) Es handelt sich um eine Notwehrhandlung, der Einsatz der Pistole war gerechtfertigt. X

406 Jeder darf sich im Wald Blumen und Kräuter bis zur Menge eines Handstraußes aneignen und die Entnahme von 
Zweigen von Waldbäumen und -sträuchern bis zur Menge eines Handstraußes ist nach dem Waldgesetz Baden-
Württemberg nicht strafbar. Welche Menge umfasst ein Handstrauß?

a) Die Menge, die an den Stielen mit den Fingern einer Hand umfasst werden kann.X

b) Die Menge, die an den Stielen mit beiden Händen umfasst werden kann.

c) Die Menge, die im Bereich der Seitentriebe mit einem Arm umfasst werden kann.

d) Die Menge, die im Bereich der Seitentriebe mit beiden Armen umfasst werden kann. 

407 Was sagt das Waldgesetz Baden-Württemberg über das Reiten im Wald aus?

a) Das Reiten im Wald ist nur auf Straßen und Wegen gestattet.X

b) Das Reiten im Wald ist auf allen nicht eingezäunten Waldflächen gestattet.

c) Das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen unter 3 m Breite und auf Fußwegen ist nicht gestattet.X

d) Das Reiten im Wald ist überall gestattet.

e) Das Reiten auf Sport- und Lehrpfaden ist nicht gestattet. X

408 Welche Möglichkeiten bietet das Waldgesetz Baden-Württemberg dem Jagdausübungsberechtigten, den 
reibungslosen Ablauf einer größeren Gesellschaftsjagd zu gewährleisten?

a) Die Forstbehörden sind verpflichtet, alle Zugänge zum Wald zu sperren, um das Betreten des Waldes zu verhindern.

b) Der Waldbesitzer kann aus Gründen der Wildbewirtschaftung (Bejagung) den Wald vorübergehend für die Dauer der 
Jagd sperren. Die Sperrung ist der Forstbehörde unverzüglich anzuzeigen.

X

c) Der Jagdausübungsberechtigte kann an den Waldzugängen Posten aufstellen, die evtl. Waldbesucher bitten, den 
Wald nicht zu betreten.

d) Der Jagdausübungsberechtigte hat keine Möglichkeiten, während einer Gesellschaftsjagd Waldbesucher vom 
Betreten des Waldes abzuhalten. 

409 Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?

a) In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober darf auch der zur Jagdausübung Berechtigte im Wald nicht rauchen.

b) Forstschutzbeauftragte im forstlichen Revierdienst der unteren Forstbehörde sind in ihrem Dienstbezirk auch 
jagdschutzberechtigt.

X

c) Ohne besondere Befugnis ist das Zelten und das Aufstellen von Bienenstöcken im Wald zulässig.

410 Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?

a) Nach dem Landeswaldgesetz darf jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betretenX

b) Im Wald ist das Radfahren auf Wegen unter 2 m Breite nicht gestattetX

c) Ohne besondere Befugnis ist das Betreten von jagdbetrieblichen Einrichtungen nicht zulässigX

d) Aus wichtigem Grund insbesondere aus Gründen der Wildbewirtschaftung können die zur Jagdausübung 
Berechtigten mit Genehmigung der Forstbehörde das Betreten des Waldes zeitweise einschränken 
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411 Der noch jagdlich ausgerüstete Jagdausübungsberechtigte sieht auf der Heimfahrt im Nachbar-Revier, wie eine 
Bache einen Wanderer angreift. Die Bache lässt sich nicht verscheuchen und auch durch Warnschüsse nicht 
vertreiben. Da die Situation für den Wanderer lebensgefährlich wird, erlegt der Jagdausübungsberechtigte im 
fremden Revier die Bache.

a) der Schuss war durch Notwehr geboten

b) der Jäger durfte in dem fremden Revier nicht jagen - also die Bache nicht töten

c) der Schuss war durch Notstand gebotenX

d) wegen des Gebotes der Verhältnismäßigkeit hätte der Jäger die Bache nur krankschießen, aber nicht töten dürfen, 
da sie Frischlinge führen könnte 

412 Nach dem Waldgesetz Baden-Württemberg darf jedermann den Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Wie hat 
sich jeder Waldbesucher zu verhalten?

a) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des 
Waldes nicht gestört werden.

X

b) Das Verhalten im Wald ist jedem einzelnen überlassen. Es gibt keine speziellen Vorschriften.

c) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt wird.X

d) Das Recht auf Erholung um Wald ist ein absolutes Recht. Die anderen haben sich meinen Interessen anzupassen.

e) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird.X

413 Welche Aussage ist falsch?

a) der Jagdgast ist grundsätzlich über das Revier mitversichertX

b) in der gesetzlichen Unfallversicherung besteht Zwangsmitgliedschaft

c) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die Berufsgenossenschaften; sie sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts

d) die gesetzliche Unfallversicherung über die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft umfasst alle Unternehmen, die 
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, die private Eigenjagd und Pachtjagd gilt als Unternehmen in diesem Sinne

414 K. besitzt einen Jagderlaubnisschein für das Revier M. und sitzt nachts auf Sauen an. Auf dem Hochsitz löst sich 
durch sein Versehen ein Schuss so nahe an seinem Ohr, dass er seitdem einen Gehörschaden hat.

a) die Berufsgenossenschaft (BG) haftet nur für Sachschäden

b) die BG ist hier für den Körperschaden eintrittspflichtig

c) die BG ist hier nur deswegen eintrittspflichtig, weil der jagende Jagderlaubnisscheininhaber - 
unfallversicherungsrechtlich - wie der Pächter zu behandeln ist

d) ein Jagderlaubnisscheininhaber ist während der Jagdausübung nicht mitversicherte Person der BG X

415 Welche Aussage ist zutreffend? Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

a) ist die gesetzliche Unfallversicherung für alle Jäger

b) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Jagdausübungsberechtigte, mithelfende Angehörige und JagdhelferX

c) ist die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für alle Jagdausübungsberechtigten

d) ist die freiwillige Haftpflichtversicherung für alle Jagdausübungsberechtigten 
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